
+++ Weitere aktuelle Infos finden Sie auf www.meiningen.de +++

Jahrgang 18 | Ausgabe Nr. 4/2022
Samstag, 23. April 2022

Kontakt zur Amtsblatt-Redaktion:
Tel.:  03693 454146
E-Mail:  amtsblatt@
 stadtmeiningen.de

Aus dem Inhalt

Nichtamtlicher Teil
Zum 125, Todestag von Johannes 
Brahms...............................................S. 1 ff

Meiningen ehrt Brahms ...................S. 4 ff

Meiningen aktuell .............................S. 6 ff

Kulturelles ..........................................S. 9 ff

aus den Ortsteilen ..........................S. 13 ff

Vereinsnachrichten ........................S. 20 ff

kirchliche Nachrichten ...................... S. 21

Amtlicher Teil
Bekanntmachungen  
der Stadt Meiningen .......................S.23 ff

Bekanntmachungen  
der Gemeinde Rippershausen.....S. 29 ff

Bekanntmachungen  
der Gemeinde Untermaßfeld .......S. 31 ff

Das nächste Amtsblatt erscheint am
21.05.2022.

Der Redaktionsschluss für diese  
Ausgabe ist der 06.05.2022.

Kontaktdaten

Bürgerbüro
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen
Tel.:  03693 454545
Fax:  03693 454599
E-Mail:  buergerbuero@
 stadtmeiningen.de
Internet:  www.meiningen.de

Öffnungszeiten

Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di. 13:00 - 15:00 Uhr
Do. 13:00 - 18:00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat 
 09:00 - 13:00 Uhr

Mittelpunkt  
des Meininger Musenhofes

Zum 125. Todestag von Johannes Brahms
von Maren Goltz
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Nichtamtlicher Teil

Heimatseite

Johannes Brahms - Mittelpunkt des Meininger Musenhofes
Zum 125. Todestag von Johannes Brahms

von Maren Goltz

Mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge als am Meininger Hof? Un-
möglich, das geht nicht! Die Verbindung Johannes Brahms - He-
lene von Heldburg und Herzog Georg II. ist ein Glücksfall für alle 
Beteiligten. Denn eines ist klar: Der zeitgenössische Komponist 
Brahms macht sich gern rar und scheut die Bindung. Ein genia-
ler Künstler zwar, aber für nicht wenige auch ein Kauz: spröde, 
grüblerisch, eher nachlässig in Kleidung und Stil. Hier in Meinin-
gen wissen sie aber, worauf es ankommt: Einen „Artist in Resi-
dence“ machen sie aus ihm. Schaffen ein kreatives Umfeld für 
Person und Werk. Strategisch klug wird er gefördert. Vieles wird 
ihm ermöglicht. Fast alles gelingt: Er bindet sich an Meiningens 
Herzogspaar, an Kapelle und Theater. Beispiellos. Brahms wird 
zum Zentrum des Musenhofes, fast wie Goethe in Weimar.

Brahms-Denkmal in Englischen Garten 
Foto: Foto ed

Hofkapell-Intendant Hans von Bülow spricht die erste Einladung 
aus, für Herbst 1881. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in 
der Hand einer Frau: Helene von Heldburg. Ihr verdankt Brahms 
künstlerisch anregende Zeiten. Sie schließt ihn ins Herz. Liest 
ihm Wünsche von den Augen ab. Bringt ihn zum Reden. Über 
Kunst, Kultur, Frauen, Gott und die Welt. Sie hält den Kontakt. 
Umschmeichelt ihn zärtlich, über fast 15 Jahre hinweg. Immer 
freundlich im Ton. Die Liebenswürdigkeit in Person. Sie ist die 
Verbindung in die Meininger Zentrale von Macht und Kunst.

Bülow ergänzte auf dem Doppelbildnis mit Brahms handschriftlich 
„Exekutive“ und „Legislative“ 
Foto: Meininger Museen

Was motiviert Herzog Georg II. und Helene von Heldburg zu die-
ser besonderen Förderung? Ihr Lebenswandel ist ebenfalls un-
konventionell. Auch sie genügen nur stellenweise gesellschaft-
lichen Normen. Ihr Bedürfnis nach künstlerischer Äußerung 
ist ähnlich existentiell. Warum blicken sie zu ihm auf, zu ihrem 
geliebten Olympier? Wer schreibt, bleibt. Werke hinterlassen. 
Das zählt. Und: das Wie. Brahms berührt und überwältigt sein 
Publikum mit ausgeklügelter, perfekt arrangierter Façon. Das ist 
ganz nach ihrem Geschmack! Deshalb ist der Hamburger Wahl-
Wiener für das Meininger Herzogspaar nicht irgendein Olympi-
er: Brahms ist Göttervater Zeus.

Einen gewichtigen Zuwachs auf der kompositorischen Haben-
Seite kann man gleich zu Beginn verbuchen. Widmet Brahms 
dem Herzog mit dem 12-minütigen „Parzen“-Chor doch ein 
Werk, als Auftakt. Ja, er möchte es ihm widmen und fragt artig 
an, ob er darf. Und hält nicht hinter dem Berg damit, dass die 
Widmung eigentlich auf die herzogliche Ehefrau abzielt. Winkt 
dem Herzog mit dem Manuskript der „Parzen“ und sagt an, was 
er für so etwas braucht: Einsamkeit, soll das Spazierengehen 
Früchte tragen. Sozialen Verpflichtungen sei demnach tunlichst 
zu entsagen.
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Brahms‘ Widmung des „Gesangs der Parzen“ op. 89   
Foto: Meininger Museen

Der Herzog versteht, nimmt die Widmung an. Sagt zu und lädt 
ihn ein. So darf der Komponist, der so gern selbst dirigiert, als 
erstes zum herzoglichen Geburtstagskonzert die „Parzen“ in 
Meiningen aus der Taufe heben, am 2. April 1883. Der Plan geht 
auf! Brahms wird akzeptiert, respektiert und glorifiziert. Die Ge-
schichte beginnt, Vorhang auf!

Künftig nennen sie ihn Freiherr, bieten Freizeit und Freiraum 
für Einsamsein und künstlerisches Schaffen: in der Elisabethen-
burg, der Villa Carlotta, auf dem Kissel, am Königssee, auf dem 
Altenstein.

Die Widmung auf dem Brahms-Foto zitiert den Beginn des Klarinetten-
quintetts op. 115, „Herrn Richard Mühlfeld dem besten Meister seines 
herrlichen Instrumentes zur freundlichen Erinnerung J. Brahms.“  
Foto: Meininger Museen

Brahms kommt fast jedes Jahr, meist im Herbst und Winter, für 
vier, fünf, sechs Tage. Trifft ein, wann es ihm zeitlich passt. Mal 
wohnt er in dieser, mal in jener Etage. Küche und Kulturpro-
gramm werden angepasst. Kapelle ebenso. Die stellt der Her-
zog samt Chef zur Verfügung. Das kulturelle Leistungsvermögen 
wird ausgeschöpft, das intellektuelle Potential abgeschöpft.

Seine Werke werden erst studiert, dann (ur)aufgeführt. Nach 
dem Beispiel des Hofschauspiels auf Tourneen im In- und Aus-
land schließlich protegiert. Mehrfach begleitet der Meister 
selbst das Ensemble, seltener als Dirigent denn als Pianist. Dank 

Bülows Meininger Hofkapelle wird Brahms dauerhaft im Kon-
zertkanon etabliert.

Zehn besonders talentierte Meininger Musiker pickt er sich 
heraus im Laufe der Zeit, von A wie Abbass bis T wie Treichler. 
Es wird probiert, experimentiert und musiziert. - Vom Klarinet-
tisten Richard Mühlfeld ist er fasziniert. Eigentlich hält Brahms 
sein Schaffen für absolviert. Bis er nochmals sein musikalisches 
Schweigen bricht, auch von Mühlfeld inspiriert. Macht nochmal 
eine ganz neue Tür auf. Indem er schönste Kammermusik für 
Klarinette komponiert: Werke von Weltgeltung, mit tief emoti-
onalem Bezug.

Mit Brahms kommt der Meininger Musenhof künstlerisch rich-
tig in Fahrt. Mit höchsten Orden zeichnet man ihn aus. Gut: Da 
macht er sich freilich wenig draus! Familie und Freunde finden 
sich ein: Prinzessin Marie Elisabeth, Olga von Glehn, Prinz Ernst, 
Kardinal Hohenlohe von Schillingsfürst, der Coburger Herzog 
Ernst II. Dazu kommen Verleger (Fritz Simrock), Komponisten 
(Richard Strauss, Heinrich von Herzogenberg), Bildhauer (Adolf 
Hildebrand) und Dichter (Richard Voß, Arnold Ott, Joseph Viktor 
Widmann, Rudolf Baumbach). Angezogen werden Solisten wie 
Adolf Brodsky, Eugen d’Albert, Robert Hausmann und Joseph 
Joachim. Damals namhafte Kritiker stellen sich ein. Klangvolle 
Schauspielgrößen auch. Ludwig Wüllner empfiehlt sich für ein 
späteres Engagement, von Brahms in höchsten Tönen gelobt.

Seine Verbindungen nutzt er auch zur Förderung des 16-jährin-
gen Violinisten Karl Döll aus Rosa bei Wernshausen. Regt dessen 
Unterbringung in einer verständigen gebildeten Familie an, weil 
dem Schüler von Joseph Joachim zu Hause offenbar geistige Im-
pulse fehlten.

Brahms musiziert gern mit Amateuren: Marie Elisabeth von 
Sachsen-Meiningen und Rudolf von der Leyen. Aber es kann 
auch schon mal anders kommen. Mit unverhohlenem Grausen 
wendet er sich ab, wenn ihm das Talent nicht ausreichend er-
scheint: In diesem Fall trifft es den armen Prinzen Alexander von 
Hessen, der im Verein mit drei Orchestermitgliedern bei Prin-
zessin Marie ein Streichquartett zweimal ganz vorspielt.

Sogar Weihnachten verbringt man einmal miteinander, 1887. 
Frauengestalten sind das Thema, und Tabus: Weiblicher Eigen-
sinn, Sex, Macht und Geschlechtskrankheit kontra Weihnachts-
seligkeit. Weil der theateraffine Komponist die in Berlin, Straß-
burg, Basel und München umjubelte „Jungfrau“ des Meininger 
Hofschauspiels verpasst, ist Schillers Drama nun hier zu erleben: 
Um das Erlebnis mit der vom Meister verehrten Akteurin Olga Lo-
renz zu vertiefen, wird wiederholt. Henrik Ibsens skandalträchtige 
„Gespenster“ bilden den Abschluss. Der herzogliche Mut in dieser 
Frage geht in die Geschichtsbücher ein. Auf den Meininger Spiel-
plan gesetzt, vom Publikum boykottiert, wegen null Interesse aus 
dem Verkauf genommen - na, dann wird das Stück eben privatim 
aufgeführt, dem Herzogspaar und Freunden zur Erhebung.

Brahms bewegt in Meiningen viel, auch auf der herzoglichen 
Theaterbühne: Fünf Werke seines Schweizer Freundes Joseph 
Viktor Widmann gelingt es in den folgenden Jahren auf den 
Spielplan zu hieven: nach „Oenone“ „Jenseits von Gut und 
Böse“, „Der greise Paris“, „Lysanders Mädchen“ und „Die Muse 
des Aretin“.

Die herzogliche Familie unterstützt ihn mit Macht und steht auf 
der Seite des Komponisten. Selbst im Konflikt mit dem ange-
stellten Ensembleleiter Bülow. Als der den Staffelstab hinwirft, 
nimmt Brahms die Förderung durch den eifrigen Nachfolger 
Fritz Steinbach gern an.

Ermüdung ist Jahre später auf fast allen Seiten zu spüren. Un-
schlüssig ist sich Brahms darüber, ob er sich bei dem von Stein-
bach publikumswirksam angelegten Sachsen-Meiningischen 
Landesmusikfest Ende September 1895 überhaupt blicken  
lassen soll. Angekündigt ist ein Großaufgebot an Künstlern (400 
Sänger, 80 Musiker). Ob er überhaupt Frack und Orden mitbrin-
gen muss, wenn der schwerhörige Herzog gar nicht anwesend 
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sei? Clara Schumann ahnt es: Brahms fühlt sich ungenügend 
in die Planung involviert. Erst vier Tage vor Beginn sagt er sein 
Kommen zu. Die Visite beim Herzog auf dem Altenstein klingt 
fast wie ein Pflichtbesuch.

Postkarte zur Einweihung des Brahms-Denkmals, 1899  
Foto: Meininger Museen

Im Frühjahr 1897 sagt er brieflich „Addio und nochmals schö-
nen Dank“. Freund Richard Mühlfeld besucht ihn sogar täglich, 
noch 14 Tage vor seinem Tod, am Rande eines Konzerts in Wien. 
Sofort nach Eintreffen des Berichts darüber sendet Helene von 
Heldburg dem verehrten und vertrauten Komponisten ein letz-
tes, inniges Telegramm.

Das Brahms-Denkmal im Englischen Garten - übrigens das welt-
weit erste seiner Art - geht ebenfalls auf Steinbachs Initiative zu-
rück. Herzog Georg II. gibt dafür einen Platz in den Herzoglichen 
Anlagen frei, in der Nähe der Gruft-Kapelle.
Sie holen ihn vor 123 Jahren noch einmal zurück in die Werra-
stadt. Von hier blickt er seitdem zu seinen Meininger Lieblings-
plätzen: zum Theater, zum Diezhäuschen, zum Schloss Elisabe-
thenburg und in Richtung Palais am Prinzenberg.

Fritz Steinbach und Richard Mühlfeld, ca. 1887  
Foto: Meininger Museen

Für das Foyer des neu gebauten Hoftheaters wird die Brahms-
Büste vom Denkmal knapp zwölf Jahre später kopiert. Die Ent-
scheidung, Brahms dort als Nummer Eins der zwölf Kunst-Apos-
tel in Form von heroischen Büsten zu verewigen, fällt zuallererst. 

In der zentralen Sichtachse des Theater-Foyers plant der Her-
zog nicht Goethe und Schiller, die im üblichen Verehrungsgestus 
heute dort stehen, sondern: Brahms und Heinrich von Kleist. 
Durchaus eine andere kulturelle Weltsicht...

Festrede „Meiningen ehrt Brahms“
von Dr. phil. Jan Brachmann, 3. April 2022
Sehr geehrter stellvertretender Bürgermeister!
Liebe Frau von Saalfeld! Sehr geehrter Herr Adlung!
Verehrte Damen und Herren, liebes Volk und dessen Vertreter!

Wundern Sie sich nicht über diese seltsame Anrede, denn der 
Anlass selbst und die mit ihm verbundenen Freuden wie Sor-
gen legen sie nahe.

„Volksgunst ist unberechenbar“, sagte Johannes Brahms ein-
mal zum Wiener Konzertpianisten Anton Door, als beide mit-
einander über „unsterbliche Werke“ plauderten. „Unsterb-
lichkeit wär ‚ne schöne Sache, wenn man nur immer wüsste, 
wie lang so was dauert“, setzte Brahms seine Überlegungen 
fort. Sie wissen vielleicht, dass er sich mit dem Glauben an ein 
Leben nach dem Tode ziemlich schwertat und am Ende über-
zeugt war, dass der Mensch einzig in seinen Kindern fortlebe. 
Den Werken traute er wenig zu, „denn ihre Werke folgen ih-
nen nach“, heißt es schon mit biblischen Worten im Deutschen 

Requiem über die seligen Toten, auch wenn es an der Stelle 
nicht als schlechte Aussicht für die Fortdauer der Werke ge-
meint war.

Wie lange also mag die Unsterblichkeit dauern? Brahms‘ Zeit-
genosse, der ebenso finger- wie schlagfertige Pianist Moritz 
Moszkowski ging davon aus, dass Unsterblichkeit eine Art Or-
den sei, der in verschiedenen Klassen verliehen würde. Er un-
terschied die kleine, die mittlere und die große Unsterblichkeit, 
zu je zwanzig, fünfzig und hundert Jahren. Johannes Brahms 
ist seit heute mindestens 125 Jahre unsterblich, was beweist, 
dass man sich mit Aussagen über das Leben nach dem Tode 
nicht so weit aus dem Fenster lehnen soll, besonders dann, 
wenn man nicht dran glaubt.

Wir ehren Johannes Brahms heute, weil ihm Meiningen viel 
bedeutet hat, weil er für Meiningen viel bedeutet, weil er uns 
immer noch nah und lieb ist. Ein Tauschverkehr von Gunstbe-
zeugungen über Raum und Zeiten hinweg findet dabei statt, 
und was wir mit solchen Denkmälern und Erinnerungstafeln
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hinterlassen, sind im schönsten Falle Kunstwerke, im liebsten 
aber Gunstwerke.

Dass Brahms und Meiningen zueinander fanden, hat mit der 
Unberechenbarkeit von Gunst viel zu tun. Hans von Bülow, der 
Schwiegersohn Franz Liszts, hatte die Gunst seiner Frau Cosima 
an Richard Wagner verloren, weshalb seine eigene Gunst für 
Wagner mehr und mehr abkühlte und jene für Brahms, der da-
mals als Wagners Antipode galt, langsam wuchs. Und obwohl 
Bülow im Gespräch meistens gereizt, sarkastisch und verlet-
zend auftrat, wollte der Pianist und Dirigent vermutlich wie 
alle Menschen nur eines: geliebt werden. Und da erlebte er am  
21. März 1881 in Wien eine Überraschung, die ihm das Herz 
erwärmte: Er gab einen Klavierabend mit Werken von Liszt, im 
Publikum saß Brahms, der Liszts Musik nicht sonderlich schätz-
te, aber - wie Bülow an den Verleger Fritz Simrock schrieb - 
„mit liebenswürdigster Theilnahme zugehört hatte“. Es wurde 
der Anfang einer kollegialen Romanze.

Ein reichliches Jahr zuvor nämlich hatte Bülow sein neues Amt 
als Hofkapellmeister bei Herzog Georg II. von Sachsen-Meinin-
gen angetreten, am eigenen Ehrgeiz als Dirigent gekitzelt, die 
strengen Meininger Prinzipien der herzoglichen Theaterarbeit 
- nämlich genaue Textkenntnis und präzise Probenarbeit - auch 
auf das Orchester zu übertragen. Zu dem Zeitpunkt hatte das 
Meininger Orchester schon einen glänzenden Ruf. Richard 
Wagner hatte es sich 1875 für die Proben zu seinem neuen 
„Ring des Nibelungen“ nach Bayreuth ausgeliehen. Und aus 
der Meininger Kapelle bestand 1876 dann im Wesentlichen 
das erste Orchester der Bayreuther Festspiele. Herzog Georg 
II., nicht nur ein versierter Kunsthistoriker, Theaterregisseur, 
Figurinenzeichner, sondern auch ein versierter Pianist, mochte 
Wagner nicht sonderlich. Sein Lieblingskomponist war Ludwig 
van Beethoven; zudem stand er dem von Wagner schändlich 
verunglimpften Felix Mendelssohn Bartholdy auch persönlich 
sehr nahe, hatte er doch 1846/47 in dessen Haus in der Leipzi-
ger Goldschmidtstraße gewohnt und sich mit ihm über Musik 
ausgetauscht. Mit Bülow wollte der Herzog das Orchester zu 
einem vorbildlichen Instrument musikalischer Klassikerpflege 
machen, so wie die Compagnie des Theaters von London bis 
Odessa auf seinen Tourneen Musterbeispiele gültiger Klassiker-
Aufführungen lieferte. Bülow schlug nun Brahms im März 1881 
vor, dessen nächstes neues Orchesterwerk mit ihm gemeinsam 
in Meiningen zu proben, ohne dass daraus eine Verpflichtung 
zur öffentlichen Aufführung erwachsen müsste.

Ein ganzes Orchester als Labor? Unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit? Zeit zum Tüfteln und Feilen auf höchstem Niveau und 
zugleich ein Schutzraum des Scheiterns? Gelegenheit, Fehler 
zu korrigieren, ohne dass die Welt etwas davon erfahren müss-
te? Das war ein sagenhafter Luxus für die Kunst, also ein An-
gebot, das Brahms nicht ablehnen konnte. So kam Brahms im 
Oktober 1881 erstmals nach Meiningen, wohnte auf Einladung 
von Bülows im Hotel „Sächsischer Hof“ und probte mit der 
Kapelle sein zweites Klavierkonzert op. 83. Das Herzogspaar - 
Georg II. und seine dritte Frau, Helene Freifrau von Heldburg - 
hörten im privaten Kreis eine Aufführung des neuen Werks und 
schlugen Brahms vor, es doch im nächsten Abonnementskon-
zert der Kapelle, im November, öffentlich zu spielen. So flexibel 
war die Saisonplanung damals.

Und noch etwas: Ein kleiner Gunstverkehr war in Gang ge-
kommen. Brahms hatte gemerkt, dass Herzog und Herzogin 
ziemlich kluge und dazu noch umstandslose Menschen waren, 
die viel Wert auf anspruchsvolle Gespräche legten, aber kei-
nen Standesdünkel hegten und zeremonielles Getue im alltäg-
lichen Leben des Schlosses vermieden. Herzog und Herzogin 
hatten bemerkt, dass Brahms‘ Musik zu ihnen sprach, ihnen 
etwas gab, sie reicher machte und dass der Mensch dahinter 
offenbar ganz herzlich und aufgeschlossen sein konnte. Da 
legte ihm der Herzog zum Abschied das Comthurskreuz des 
Sachsen¬Ernestinischen Hausordens II. Klasse an. Der Beginn 

einer Freundschaft, die bis zu Brahms‘ Tod dauern sollte. Als 
Brahms einen Monat später wieder nach Meiningen kam, 
wohnte er nicht mehr im Hotel. Er bezog die Zimmer fünf 
bis sieben im Hochparterre von Schloss Elisabethenburg. Mit 
Ausnahme seines Besuches zu Beginn des Jahres 1883 sollten 
diese Zimmer bis 1895 insgesamt dreizehn Mal seine Gäste-
wohnung in Meiningen bleiben. Die dritte und die vierte Sym-
phonie haben Brahms und Bülow hier gemeinsam erarbeitet. 
Und hier konnte er sich durch Richard Mühlfeld mit den Mög-
lichkeiten der Klarinette so tief vertraut machen, dass damit 
die Grundlage für das Trio, das Quintett und die beiden Sona-
ten für dieses Instrument geschaffen wurden: ohne Effizienz-
druck, ohne Zielvereinbarung, einfach so - als geschenkte Zeit 
und als unbeschränkte Freiheit zur Entfaltung künstlerischer 
Kreativität. Zwischen die Meininger Visiten schoben sich auch 
noch mehrere auf dem Sommerschloss Altenstein, das Brahms 
besonders lieb wurde und das in den letzten Jahren durch die 
bedeutenden Brahms-Sammler Kurt und Renate Hofmann so 
viel unschätzbare Zuwendung erfahren hat.

Geliebt hat Brahms seine Wohnung im Hochparterre des Mei-
ninger Schlosses vor allem, weil sie ihm gestattete, unbehel-
ligt ins Freie zu verschwinden. Brahms war Frühaufsteher und 
oft schon um fünf Uhr morgens auf Spaziergängen unterwegs. 
Vom Gartensaal aus gelangte er auf die Terrasse und von dort 
über die Freitreppe in den Schlosspark. Sein Wanderweg führ-
te ihn an der Grotte, dem ehemaligen herzoglichen Eiskeller 
vorbei zu den Skulpturen von Flora und Pomona hinauf auf 
die Anhöhe, von wo aus er den Blick auf die Altstadt von Mei-
ningen genießen konnte, die in Form einer Harfe angelegt war 
und, wie Brahms bemerkte, „zeitgemäß zur Conzertflügelform 
vorgeschritten“ war. Auf der Höhe befanden sich das von der 
Freifrau ins Leben gerufene Waisenhaus und ein Tempelchen, 
wie ich der Dokumentation von Herta Müller entnehmen 
konnte, auf deren Grundlage der „Wanderweg J“ angelegt wur-
de für Johannes, wie man sich unterdessen in zeitgemäßer Zu-
traulichkeitsform Brahms‘ zu bemächtigen sucht, als sei er ein 
Kunde bei Starbucks. Nicht einmal der Herzog oder die Freifrau 
hätten sich das gewagt, aber „Volksgunst ist unberechenbar“. 
Und schön ist es, dass Menschen hierher kommen, um den 
konkreten Weg nachzugehen, den ein Komponist, für den das 
Gehen auch Schaffen bedeutete, geliebt und gebraucht hat. 
Meiningen ist, neben Schloss Altenstein und dem Sommer-
haus in Baden-Baden, einer letzten authentischen Brahms-
Orte, den der Krieg in Deutschland noch übriggelassen hat. 
Und wer etwas von den landschaftlichen, auch mentalen Ent-
stehungsbedingungen erfahren will, denen sich Brahms‘ Musik 
verdankt, muss hierher kommen, weil es hier etwas gibt, das 
in Deutschland nach dem Kriege zu einem raren Gut geworden 
ist: Kontinuität.

Brahms‘ Musik wird weltweit gespielt. Ich selbst war über-
rascht, ihn auf der Rangliste der meistgespielten Konzertkom-
ponisten beim Internetportal Bachtrack für das letzte Vor-Co-
rona-Jahr auf Platz vier zu finden, hinter Beethoven, Mozart 
und Bach, noch vor Schubert, Tschaikowsky und Schumann. 
Unter den zehn weltweit am häufigsten aufgeführten Werken 
des Konzertlebens belegen Brahms‘ erste und zweite Sympho-
nie die Plätze sieben und acht. Was die Menschen im Einzelnen 
der Musik von Brahms verdanken, können solche Zahlen frei-
lich nicht erfassen. Doch schon unter den Berichten der Freun-
de und Zeitgenossen tauchen die Worte „Wärme“, „Trost“ und 
„Erhebung“ immer wieder auf. In Brahms‘ Musik scheinen sich 
ein Staunen über und eine Dankbarkeit für die Schönheit der 
Welt und es Lebens mit der Trauer über die Vergänglichkeit 
beider so gefunden zu haben, dass Hörer sich immer wieder 
gestärkt fühlen, dieses Nicht-Festhalten-Können als etwas Un-
verfügbares, das keine noch so erfolgreiche Emanzipation in 
unseren Machtbereich überführen konnte, anzunehmen.
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Dieses Annehmen-Können ist keine leichte Aufgabe; schwere 
Aufgaben fallen leichter, wenn man einen Beistand dabei hat. 
Und die Erfahrung solchen Beistands nennen wir Trost.

Ich rede jetzt nicht davon, dass Brahms‘ unsere Schüler besser 
in Mathe macht, dass er ihre Kommunikationsfähigkeit und so-
ziale Kompetenz steigere oder dass er dabei helfe, die Demo-
kratie gegen politische Radikalismen zu verteidigen. Vielleicht 
tut er das alles irgendwie auch, aber es ist nicht seine Aufgabe 
und wir sollten es nicht von ihm verlangen, um ihm weiter-
hin unsere Gunst zu erweisen. Er hatte hier in Meiningen die 
Freiheit bekommen, eine Kunst reifen zu lassen, die Menschen 
berührt, erschüttert, tröstet, ohne dass es dazu der Worte und 
Debatten bedarf. Heute geht es darum, diese Wirkung seiner 
Musik weiterhin zuzulassen.

Volksgunst ist unberechenbar. Wir erleben gegenwärtig, wie 
auf die Programme des öffentlich-rechtlichen Kulturradios 
Druck ausgeübt wird, die Programme weniger voraussetzungs-
reich, weniger bildungslastig, weniger elitär zu machen. Wir 
erleben, dass Bürgerbewegungen ihre Kinder mit T-Shirts aus-
statten, auf denen - wie in Bonn - zu lesen ist: „Ich will nicht 
in die Oper, ich will ins Schwimmbad“. Wir erleben, wie popu-
listische Mehrheiten in Stadtparlamenten Orchesterförderung 
gegen Kindergärten ausspielen. Als ich mit Verantwortlichen 
von Beethoven-Jubiläumsgesellschaft sprach, hörte ich die 
Befürchtung, das Beethovenjubiläum 2020 könnte das letzte 
von bundesweiter Anstrengung getragene Jubiläum dieser Art 
gewesen sein, weil sich ein politischer Konsens für solche Wür-
digungen bald nicht mehr herstellen lasse.

Brahms, geschützt von einem Herzog, dessen Klugheit so be-
zaubernd leuchtete, dass in Meiningen selbst der überzeugte 
Schweizer Republikaner Josef Viktor Widmann, immerhin ein 
Anwärter auf den Literatur-Nobelpreis, dem Charme der Mo-
narchie verfiel, Brahms war ein Skeptiker, nicht nur was das 
Leben nach dem Tode, sondern auch was das Verhältnis von 
Kultur und Politik anging: „Volksgunst ist unberechenbar“. Er 

hat geahnt, dass die vermeintlich autonome Kunst von sozialen 
Voraussetzungen abhängig ist, die sie sich selbst in ihrer Frei-
heitsemphase gar nicht eingestehen will.

Umso tröstlicher ist es, dass hier in Meiningen der politische 
Konsens immerhin noch so groß ist, eine Gedenktafel für 
Brahms anzubringen. Im Englischen Garten der Stadt war 1899 
das erste Brahms-Denkmal der Welt enthüllt worden, geschaf-
fen von Adolf von Hildebrandt, zehn Jahre später folgte die 
Brahms-Büste im Meininger Theater, dass „Georg II. dem Vol-
ke zur Freude und zur Erhebung“ hatte neu errichten lassen, 
wie die Inschrift bis heute bezeugt. Vorangegangen war dieser 
Gunstbezeugung drei Jahre zuvor, am 2. April 1906, dem acht-
zigsten Geburtstag des Herzogs, eine andere, nämlich die vom 
Volke aus: Die Bürger Meiningens hatten für ihren Landesvater 
Geld gesammelt und überreichten ihm „zur freien Verwen-
dung“ insgesamt 157 000 Mark, nach heutigem Geldwert etwa 
812 000 Euro. Ein schönes Zeugnis dafür, wie Großzügigkeit mit 
Großzügigkeit beantwortet werden kann.

Was die Dauer der Unsterblichkeit angeht, so war Brahms, der 
Skeptische, doch etwas optimistischer als Moszkowski. „Ich 
glaube, daß, wenn ein Unsterblicher stirbt, noch 50.000 und 
mehr Jahre dumm und schlecht von ihm gesprochen wird - also 
glaube ich an Unsterblichkeit“, schrieb er an seinen Verleger 
Fritz Simrock. Für weitere 49.875 Jahre kann heute niemand 
von uns garantieren. Und was das dumm und schlecht reden 
angeht, so bleibt mir persönlich Brahms‘ Urteil Gott sei Dank 
erspart. Ganz leise aber hoffe ich, dass er sein „Pläsier“ bei 
dem Ganzen hätte. Schließlich stammt von ihm die Devise: 
„Orden sind mir wurscht, aber haben will ich sie“. Das gilt si-
cher auch für Gedenktafeln.

Und so hoffe und wünsche ich, dass diese Tafel nicht das Ende 
einer absteigenden Skala vom Denkmal über die Büste zur 
Plakette ist, sondern der Anfang eines neuen Aufstiegs von  
Meiningen zur Brahms-Stadt.

Meiningen aktuell
Bürgermeister sagt Danke für den Frühjahrsputz
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Rahmen unseres diesjährigen Frühjahrsputzes sind sowohl 
in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen wieder viele Helfer 
damit beschäftigt gewesen, anderer Leute Müll zu beseitigen 
und damit einen aktiven Beitrag zur Verschönerung der Stadt 
zu leisten. Die Aktion hat gezeigt: Meiningen arbeitet an der 
Attraktivität des Stadtbildes und der Sauberkeit. Zudem ist der 
jährliche Frühjahrsputz ein unverzichtbarer Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt.

Die traditionelle Reinigungsaktion hat seit Jahren einen festen 
Platz im Kalender vieler Vereine und privater Initiativen gefun-
den. Ohne die Unterstützung aus der engagierten Bürgerschaft 
ständen wir nicht so gut da. Mit gemeinsamen Einsatz können 
wir unsere Stadt lebenswerter machen.

Den Einsatz unserer Bürger schätze ich hoch und möchte mich 
bei allen Beteiligten recht herzlich für dieses soziale Engage-
ment bedanken. Herzlich danken möchte ich auch den Mitar-
beitern der Stadtverwaltung, die sich in diesem Jahr an der Ak-
tion beteiligt haben, für ihren vorbildlichen Einsatz.

Ihr

Fabian Giesder
Bürgermeister

Mitarbeiter der Stadtverwaltung beim Frühjahrsputz  
Foto: Stadtverwaltung
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Die nächsten Kehrtermine in der Innenstadt
Wettiner Straße, Ludwig-Chronegk-Straße:
6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 30.9.

Ernestinerstraße:
20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 14.10.

Wettiner Straße, Eduard-Fritze-Straße:
7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10.

Schlundgasse:
21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10.

Wettiner Straße:
8.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10.

Fischergasse, Luisenstraße:
22.5., 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10.

Eleonorenstraße, Wettiner Straße, Eduard-Fritze-Straße:
9.5., 6.6., 4.7., 8.8., 5.9.

Eleonorenstraße, Ludwig-Chronegk-Straße:
23.5., 18.7., 22.8., 19.9., 17.10.

Ludwig-Chronegk-Straße:
5.4., 10.5., 7.6., 5.7., 9.8., 6.9., 4.10.

Ernestinerstraße:
24.5., 21.6., 19.7., 23.8., 18.10.

Ruhewaldführungen

Donnerstag, 05.05.2022, 16:00 Uhr

Donnerstag, 07.07.2022, 16:00 Uhr

• Der Treffpunkt ist immer an der Infotafel im Ruhewald, un-
weit der Parkplätze.

• Festes Schuhwerk ist erforderlich.
• Bei Sturm, Gewitter und Naturkatastrophen finden keine 

Waldführungen statt. Gruppen-Waldführungen können in-
dividuell vereinbart werden.

Auch über alle anderen Grabarten der Meininger Friedhöfe 
kann Auskunft erteilt werden.

Informationen auch unter:
https://baumbestattung-thueringen.de/

Ansprechpartner:
Fachbereich Tiefbau und Flächenmanagement
Frau Göbl
Tel.-Nr.: 03693 / 454-701
E-Mail: goebl@stadtmeiningen.de

Veranstaltungshinweis
Endlich ist es soweit,
„Die Echte Gilde der Marktschreier“ & vieles mehr startet in Meiningen auf dem Marktplatz.
Mit dabei sind die besten Marktschreier des Landes. Von Don-
nerstag, den 12. Mai 2022 bis einschließlich Sonntag, den 15. 
Mai 2022. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 10.00 
Uhr - 19.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr - 17.00 Uhr.

Das sorgt für Unterhaltung:
Ab Donnerstag, 12. Mai 2022 Treff der Marktschreier-Giganten 
- Der amtierende deutsche Meister und das lauteste Lebewesen 
der Welt Wurst-Achim (gemessen bei Galileo Tier vs. Mensch) 
trifft auf Deutschlands größten Käsehändler in Meiningen!!!

Laut wird es also mit:
- Wurst-Achim Das lauteste Lebewesen der Welt (festgestellt 

durch die Sendung Galileo) und amtierender deutscher Meis-
ter mit Tonnen von Wurstspezialitäten zu Spitzenpreisen.

- Käthe-Kabeljau mit einem gigantischen Angebot an Fisch-
brötchen und dem, über die Landesgrenzen hinaus bekann-
ten Backfisch aus Aurich!

- Aal-Hinnerk Das Original vom Hamburger Fischmarkt mit 
einer Variation an Räucherfisch.

- Nudel-Kiri mit einem tollen Angebot an italienischen Teig-
waren und Kinderrucksäcken mit Tier- und Fußballnudeln 
dazu eine kostenlose Tasse zum Aussuchen.

- Milka-Maxxx bringt Milka satt in Ihre Stadt, auch zu Ihnen 
nach Meiningen.

- Käse-Maik aus Chemnitz mit einer Riesenauswahl an Käse-
Markenprodukten.

Hanseatische Stimmung in Meiningen:
Das Original vom Hamburger Fischmarkt Aal-Hinnerk mit einem 
WAHNSINNSANGEBOT an Räucherfisch! Egal ob Aal aus eigener 
Zucht, Makrelen, Schillerlocken, Lachs oder Heilbutt- Filet.
Dazu noch den Delikatess-Fischimbiss >>Käthe-Kabeljau<<, mit 
allen denkbaren Variationen an Fischbrötchen und Köstlichkei-
ten von der Waterkant.

Für das leibliche Wohl sorgen wir mit Imbiss- und Getränke-
ständen (so z. B. westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, 
wie Bratwurst, Steaks und diverse andere Leckereiangebote) 
dazu noch vieles mehr. Für jeden ist etwas dabei.

Wir sorgen auch für unsere kleinen Gäste mit einem Kinderka-
russell, Süßwaren und Spielzeug.
Ein kleiner Krammarkt lädt zum Schlendern ein, der bietet z.B. Le-
derwaren mit Gürteln für die Herren und Handtaschen für Damen, 
Spielzeug für Kinder. Wie Sie sehen … für jeden ist etwas dabei.

Am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 um 11:00 Uhr findet die 
offizielle Eröffnung statt.
Die Eröffnung erfolgt mit einem „Original Marktschreier Früh-
stück“ mit einem Angebot an Wurst & Fisch und FREIBIER für 
alle ANWESENDEN Gäste.

Aal-Hinnerk
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Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten  
in Meiningen

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, führt 
einen Sprechtag in Meiningen durch. Bürgerinnen und Bür-
ger werden im Rahmen des Sprechtags beraten und können 
ihre Anliegen vorbringen.

Der Sprechtag findet statt am:

10. Mai 2022 ab 9:00 Uhr
im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen,

Obertshäuser Platz 1 (Raum 239 im Haus 2),
98617 Meiningen

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass 
Interessierte zuvor einen persönlichen Gesprächstermin 
unter der Telefonnummer 0361/57 3113871 vereinbaren. 
Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, 
die die Anliegen betreffen, sollten zu den Terminen bereits 
mitgebracht werden.
Unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzbestim-
mungen wird der Bürgerbeauftragte zu Fragen und Anlie-
gen der Bürgerinnen und Bürger beraten sowie Anregun-
gen und Beschwerden aufnehmen. Sollte der Sprechtag 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vor 
Ort stattfinden können, führt der Bürgerbeauftragte den 
Sprechtag alternativ als Videokonferenz bzw. als Telefonge-
spräch durch.
„Im Gespräch mit den Menschen versuche ich, ihre Anlie-
gen zu klären und sie im Umgang mit Behörden zu unter-
stützen. Der direkte Austausch, das Miteinanderreden und 
das Interesse für die Belange der Bürgerinnen und Bürger, 
sind Kernpunkte meiner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. Des-
halb sei es ihm besonders wichtig, regelmäßig vor Ort in 
den Thüringer Kommunen Sprechtage anzubieten, so Herz-
berg.
Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in 
denen Bürgerinnen und Bürger von einer Handlung der öf-
fentlichen Verwaltung betroffen sind. Jeder hat das Recht, 
sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu 
wenden. Der Bürgerbeauftragte hilft schnell und unbüro-
kratisch bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lö-
sung, klärt schwierige Sachverhalte und erläutert rechtliche 
Zusammenhänge.
Die Beratung ist kostenlos.
Bürgeranliegen können auch per E-Mail an

post@buergerbeauftragter-thueringen.de
sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt ge-
richtet werden.

Weitere Termine für Sprechtage sowie Informationen zur 
Arbeit des Bürgerbeauftragten finden Sie unter

www.buergerbeauftragter-thueringen.de

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmalkal-
den-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl hat zum Stichtag 
01.01.2022 auf Grundlage der Kaufpreissammlung flächende-
ckend Bodenrichtwerte ermittelt und veröffentlicht.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 

Käse-Maik

Käthe-Kabeljau

Wurst-Achim
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Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bo-
denrichtwertgrundstück).
Im Geoportal Thüringen (www.geoportal-th.de) sind die Boden-
richtwerte kreisweise oder thüringenweit im Shape-Format er-
hältlich. In eigene Geoinformationssysteme können die Daten 
auch als Web Map Service (WMS) bzw. als Web Feature Service 
(WFS) integriert werden. Der Freistaat Thüringen gestattet die 
kostenfreie kommerzielle und nichtkommerzielle Weiterver-
wendung der Bodenrichtwerte.
Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BORIS-
TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenrichtwerte-

th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jedermann 
kann von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten.

Anschrift:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte
für das Gebiet des Landkreises Hildburghausen,
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und
der kreisfreien Stadt Suhl
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
im Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

Kulturelles

Thüringer 
Online-Bibliothek
www.thuebibnet.de

für Sie als Mitglied der Stadt- und Kreisbibliothek 

„Anna Seghers“ Meiningen 24/7 kostenfrei nutzbar!

Die Onleihe-App finden Sie im Google Play Store
oder im App Store.

Sie haben Fragen oder Probleme mit der Onleihe?
Dann ab in die Bibliothek zur eBook-Sprechstunde!

                                                                     *Änderungen vorbehalten!

Willkommen in der
Stadt- und Kreisbibliothek
„Anna Seghers“ Meiningen
Ernestinerstraße 38 / 98617 Meiningen / bibliothek@meiningen.de

Öffnungszeiten
Mo, Do, Fr 13 - 18 / Di 10 - 14 / Mi 10 - 18

Fragen?

So erreichen Sie uns 03693 502959

Zweigstelle Walldorf
Öffnungszeiten Di 11 - 15 / Do 13 - 17
03693 8827398 / walldorf@bibliothek.meiningen.de 
Thomas-Müntzer-Straße 3 / 98617 Meiningen OT Walldorf
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Na dann Film ab!
Es genügt eine aktive Mitgliedschaft in Ihrer Stadt- und Kreisbi-
bliothek Meiningen.
filmfriend - Das Filmportal für Bibliotheken bietet mehr als 
3.000 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme 
für Filmliebhaber und Cineasten, für Familien, Kinder und Ju-
gendliche - ausgewählt mit Sachverstand und Leidenschaft und 
engagiert redaktionell betreut von der filmwerte GmbH aus 
Potsdam.
Bibliotheksnutzer*innen haben unbeschränkten Online-Zugang 
zu allen Filmen - kostenlos, werbefrei und ohne Erhebung per-
sonenbezogener Daten. Denn die Anmeldung erfolgt mit Aus-
weisnummer und Passwort der Bibliothek. Dabei wird auch die 
Altersfreigabe für Kinder automatisch geprüft.
Alle Filme können auf PC / Mac, Tablet oder Smartphone über 
den Internetbrowser oder eine Mobile App, sowie auf TV-Gerä-
ten via AppleTV oder Google ChromeCast und über die TV-App 
für Apple TV gestreamt werden.
Kontakt:
Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen
Ernestinerstraße 38, 98617 Meiningen
Tel: 03693 502959
E-Mail: bibliothek@meiningen.de

Meine Bibliothek ist dabei. 
Mit dem Bibliotheksausweis auf fi lmfriend.de anmelden und Film ab!

#leihenstattkaufen
BÜCHER
Romane / aktuelle Neuerscheinungen /
Sachbücher & Ratgeber / Biografien / Regionales / 
Reiseführer & Stadtpläne
Kinder- & Jugendbücher

KEINE LUST ZU LESEN?
Hörbücher / Filme / Musik /
Gesellschaftsspiele / Tonieboxen & Tonies

GAMES
Nintendo Switch / DS / Wii / Wii U

AUSSERDEM
Zeitschriften & Tageszeitung im Lesecafé
Web-Katalog www.bibliothek-meiningen.de
Thüringer Onlinebibliothek www.thuebibnet.de 
Fernleihe www.gbv.de
eBook-Reader Tolino

Viele Veranstaltungen und Lesungen
www.meiningen.de/Veranstaltungen

Freies Wlan QCity.Meiningen

VON ÜBERALL ZU JEDER ZEIT
im Bestand der Bibliothek recherchieren,
Medien vormerken und verlängern

Medien verlängern - so funk�onier��s�

Zur Anmeldung
benö�gen Sie die
Nummer Ihres
Bibliotheksaus-
weises und Ihr
Geburtsdatum
(TT.MM.JJJJ).

Beim Verlängern bie bei der Medienauswahl
Häkchen setzen

und den Buon
„Verlängerung durchführen“
anklicken.
Erst dann ist die
Verlängerung erfolgt!

Web-KATALOG

www.bibliothek-meiningen.de
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Meininger Frühlingslese 2022
Sonntag, 08.05.2022, 17 Uhr, Volkshaus Meiningen
LESUNG
Christian Berkel: Ada
Nach dem Bestsellererfolg „Der Apfelbaum“ erzählt Christian 
Berkel die Geschichte der jungen Ada und taucht ein in die dy-
namische Zeit der fünfziger und sechziger Jahre.
Mit ihrer jüdischen Mutter aus Nachkriegsdeutschland nach 
Argentinien geflohen, vaterlos aufgewachsen in einem katho-
lischen Land, kehrt sie 1955 mit ihrer Mutter Sala nach Ber-
lin zurück. In eine ihr fremde Heimat, deren Sprache sie nicht 
spricht. Dort trifft sie auf den lange ersehnten Vater Otto, doch 
das Familienglück bleibt aus. In einer noch immer sehr autori-
tär geprägten Gesellschaft wächst Adas Sehnsucht nach Freiheit 
und Unabhängigkeit Die Studentenbewegungen der sechziger 
Jahre werden ihre Rettung. In Paris lernt sie bei ihrer Tante Lola 
die Mode und Kunstwelt kennen. Am Ende steht Woodstock ein 
dreitägiges mystisches Erlebnis, das Ada verändert.
Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse er-
zählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der 
Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankom-
men und beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.

Über Christian Berkel: 1957 
in Berlin geboren, ist einer 
der bekanntesten deutschen 
Schauspieler. Er war an zahl-
reichen europäischen Film-
produktionen sowie an Hol-
lywood Blockbustern beteiligt 
und wurde u. a. mit dem Bam-
bi, der Goldenen Kamera und 
dem
Deutschen Fernsehpreis aus-
gezeichnet. Viele Jahre stand 
er in der ZDF Serie „Der Kri-
minalist“ vor der Kamera. Er 
lebt mit seiner Frau Andrea 
Sawatzki und den beiden 
Söhnen in Berlin. Sein De-

bütroman „Der Apfelbaum“ wurde ein Bestseller.

Ein Förderengagement der Rhön-Rennsteig-Sparkasse

Kontakt:
Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen, Ernestinerstraße 38
T 03693 502959, bibliothek@meiningen.de
Eintritt:
VVK: 21,80 Euro AK 24 Euro
Tickets:
Vorverkauf online: mkgd.de
Tourist-Information, Ernestinerstraße 2
T 03693 44650, touristinfo@meiningen.gmbh

MEININGEN ̀ ùÜv{xÇ{tyà 
Märchen- und Sagenfest  

10.05.2022 | 16 Uhr | Bibliothek - Offene Erzählbühne mit Suse Weise Eintritt: 6 € 
 
10.05.2022 | 19 Uhr | Staatstheater Meiningen - Rautenkranz Eintritt: 8 € 
AUF GRUND – zu Ehren eines gelebten Lebens mit Ragnhild A. Mørch  
 
12.05.2022 | 10 Uhr| Treffpunkt Bibliothek Eintritt: 6 € 
Auf Bechsteins Spuren – märchenhafter Stadtrundgang 
mit Gudrun Rathke und Jakob Jentgens  
 
12.05.2022 | 17 Uhr | Meininger Museen - Eintritt: 4,50 € 
Literaturmuseum Baumbachhaus - Ausstellungseröffnung  
Der gläserne Pantoffel. Märchen in Glas von Wolfgang Nickel 

 
12.05.2022 | 19 Uhr | Meininger Museen Eintritt: 8 € 
Theatermuseum  - “Zauberwelt der Kulisse”  
Melusine, la Fee - mit der Preisträgerin des Thüringer Märchen-  
und Sagenpreises Odile Néri-Kaiser und der Gambistin Hélène Godefroy  

 
13.05.2022 | 16 Uhr| Bibliothek       Eintritt: Kinder 5 € I Erw. 8 € 
Tierisch gute Geschichten im Lesehof mit Momo Heiss 
 
Storybox München - Standort Bibliothek 
bringt frei erzählte Geschichten und Kunst in den öffentlichen  
Raum - Kunst & KulturKonserven ON TOUR

Informationen: 
 

Stadt- und Kreis- 
bibliothek Meiningen 

Ernestinerstraße 38 
98617 Meiningen 
T 03693/502959  

bibliothek@meiningen.de 
www.meiningen.de

10. - 13. Mai 2022

Komplettpreis für alle Veranstaltungen des Rahmenprogrammes:  30 €

f

10:00 – 10:15 Begrüßung Fabian Giesder, Bürgermeister Stadt Meiningen 

10:15 – 10:30 Der Flötenspieler (Bechstein) Gudrun Rathke und Jakob Jentgens 

10:30 – 10:55 Ludwig Bechstein zum 220. Geburtstag – Dr. Kathrin Pöge-Alder 

10:55 – 11:35 Märchen - Lesarten aus dem Theater – Prof. Kristin Wardetzky 

11:35 – 11.45 Bilinguales Tandem Erzählen – Studierende FH Potsdam 

11:45 – 12:45 Was für ein Theater! - Märchen auf der Bühne in 

           Geschichte und Gegenwart – Dr. Sabine Wienker-Piepho 

           Im Anschluss Podiumsdiskussion mit Studierenden der FSU Jena 

12:45 – 13:00 Diskussion 

13:00 – 13:15 Märchenadaption - Junges Theater - Staatstheater Meiningen 

13:15 – 14:00 Mittagspause 

14:00 – 17:00 Workshops (Bibliothek, Theater, Volkshochschule) 

        1. Märchen im Schatten – Schattenspielworkshop – Kristine Stahl 

        2. Vom Märchen-Stehgreifspiel zur Inszenierung - Suse Weisse 

        3. Erzählen, Theater und Spiel im pädagogischen Kontext - Antje Horn 

        4. Objekttheater oder Schattenspiel-3D – Kora Tscherning 

        5. Hans Christian Andersen - Scherenschnitte - Susanne Tenner-Ketzer 

        6. A tu per tu! Einblick ins Tandem-Erzählen – Maria Carmela Marinelli 

          Tagungsbeitrag: 35 € 
 

YxáàäxÜtÇáàtÄàâÇz @ fàttàáà{xtàxÜ `x|Ç|ÇzxÇ @ ^tÅÅxÜáÑ|xÄx 
 

Preisverleihung - Thüringer Märchen- und Sagenpreis „Ludwig Bechstein“ 

18:30 Sechse kommen durch die ganze Welt - Puppenspiel 

19:30 Musik: Jakob Jentgens und Raissa Nikola Mehner 

19:45 Thüringer Märchen- und Sagenpreis “Ludwig Bechstein” 

20:30 Empfang        Eintritt: 10 € 
 

`ùÜv{xÇáçÅÑÉá|âÅ  @ DC  u|á DJ h{Ü  @  iÉÄ~á{tâá `x|Ç|ÇzxÇ 

        Märchen und Theater, Moderation: Dr. Martin Straub 

Preisverleihung - Thüringer Märchen- und Sagenpreises „Ludwig Bechstein“

11. Mai 2022  -  Bühne frei für die Märchenwelt
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Preisverleihung - Thüringer Märchen-Thüringer Märchen-

ç
Thüringer Märchen-

ç
und Sagenpreises „Ludwig Bechstein“

ç
und Sagenpreises „Ludwig Bechstein“
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und Sagenpreises „Ludwig Bechstein“

Ñ11. Thüringer Märchensymposium

Informationen: 
 

Stadt- und Kreis- 
bibliothek Meiningen 

Ernestinerstraße 38 
98617 Meiningen 
T 03693/502959  

bibliothek@meiningen.de 
www.meiningen.de

Christian Berkel; copyright:  
Gerald von Foris
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Staatstheater Meiningen

Der Mai im Staatstheater Meiningen
„Urfaust“ - Schauspiel, ab 14 Jahren
„Urfaust“ (1772) ist Goethes erste Bearbeitung des Stoffes, 
der ihn zeit seines Lebens beschäftigte. Das Stück ist energie-
geladen, wild, formal unbändig und bereit, Konventionen zu 
sprengen. Entgegen einer von der Aufklärung für übermächtig 
erklärten Vernunft geht es im „Urfaust“ um die Suche nach ei-
nem leidenschaftlichen, gefühlsorientierten Zugang zu einer ra-
tionalen Welt.

„Robinson“ - Puppenspiel, ab 12 Jahren
Robert Kreutzinger lebt allein in seiner kleinen Wohnung, die 
ihm als Schutz vor der Wirklichkeit dient. Mit Hilfe von Reise-
katalogen träumt er sich in ferne Länder. Doch eines Tages trifft 
ein Päckchen ein, in dem ein kleiner Schiffbrüchiger liegt: Robin-
son Crusoe, der Robert zum Verwechseln ähnlich sieht. Robin-
son lebte allein 28 Jahre auf einer unbewohnten Insel. Robert 
möchte wissen, wie er der Einsamkeit entfliehen konnte und 
einen Weg zurück in die Gemeinschaft fand.

„Vor Sonnenaufgang“ - Schauspiel
Der österreichische Autor Ewald Palmetshofer unterzieht das 
erste naturalistische Drama Gerhart Hauptmanns (1889) einer 
Frischzellenkur. Sprachlich kunstvoll, messerscharf, treffend und 
nicht ohne Komik zeichnet Palmetshofer das präzise Bild einer 
Mittelstandsfamilie vor dem Hintergrund einer sich immer stär-
ker polarisierenden Gesellschaft.

„Kammer-Box: Kassandra Reloaded“ - Schauspiel
Miriam Haltmeier, Schauspielerin und Musikerin am Staatsthe-
ater, nähert sich einer der bekanntesten Erzählungen der DDR-
Literatur von Christa Wolf auf ungewohnte Weise und macht 
aus dem faszinierenden Bericht der Seherin und Außenseiterin 
Kassandra ein vielstimmiges Sprachkonzert.

Kassandra Reloaded Foto: Christina Iberl

„Shockheaded Peter“ - Musical
„Sieh einmal, hier steht er! Pfui! Der Struwwelpeter!“ beginnt 
eines der bekanntesten Kinderbücher von Arzt Heinrich Hoff-
mann, der mangels Literatur für seinen kleinen Sohn 1845 kur-
zerhand selbst ein Werk mit grausamen Geschichten dichtete 
über unartige Kinder und die Folgen ihrer Verfehlungen. Die 
Musical-Version des Struwwelpeters als „Shockheaded Peter“ 
ist eine einzigartige, schrille „Junk-Opera“, die mit Musik zwi-
schen Musical, Jazz und Punk changiert.

„Waldstück“ - Auftragsstück von Björn SC Deigner / Urauffüh-
rung
Wald ist mehr als nur Bäume: Waldeinsamkeit, Waldesrauschen, 
Waldeslust… Deigners Sprache ist hochmusikalisch, seine Texte 
sind pointiert und voller Humor. „Waldstück“ ist ein wild-drama-
tischer Ritt quer durch die Mythen und die Geschichte bis in die 
Gegenwart des deutschen Waldes und seiner Bewohner:innen.

„Immer auf dem rechten Weg“ - Audio-Walk
Willkommen im Meiningen der Zukunft! Die Stadt erstrahlt in 
neuem (alten) Glanz. Das Theater am „Deutschen Garten“ spielt 
nach den „(Neuen) Meininger Prinzipien“, im Skulpturengarten 
stehen die Werke echter Meininger...

Immer auf dem rechten Weg Foto: Christina Iberl

„Kabale und Liebe“ - Drama
Friedrich Schillers leidenschaftliches Jugendwerk, unweit von 
Meiningen in Bauerbach entstanden, ist bürgerliches Trauer-
spiel und Polit-Drama zugleich. Luise und Ferdinand, zwei jun-
ge Menschen voller Lebenslust und Hoffnungen, verlieben sich 
ineinander. Doch ihre Liebe gerät ins Fadenkreuz unterschiedli-
cher Interessen der Väter. Es werden Intrigen gesponnen, denen 
beide schließlich zum Opfer fallen. Zum Schluss triumphiert die 
infame Lüge über die aufrichtigen Gefühle eines Liebespaars.

Kabale und Liebe Foto: Christina Iberl
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Lyrikecke

eckeLyrik
Die Moritat von Mackie Messer
Und der Haifisch, der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
Und Macheath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man nicht.

Ach, es sind des Haifischs Flossen
Rot, wenn dieser Blut vergießt!
Mackie Messer trägt ‚nen Handschuh
Drauf man keine Untat liest.

An ‚nem schönen blauen Sonntag
Liegt ein toter Mann am Strand
Und ein Mensch geht um die Ecke
Den man Mackie Messer nennt.

Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Und so mancher reiche Mann
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann.

Jenny Towler ward gefunden
Mit ‚nem Messer in der Brust
Und am Kai geht Mackie Messer
Der von allem nicht gewußt.

Und das große Feuer in Soho
Sieben Kinder und ein Greis -
In der Menge Mackie Messer, den
Man nichts fragt und der nichts weiß.

Und die minderjährige Witwe
Deren Namen jeder weiß
Wachte auf und war geschändet -
Mackie, welches war dein Preis?

Und die Fische, sie verschwinden
Doch zum Kummer des Gerichts:
Man zitiert am End den Haifisch
Doch der Haifisch weiß von nichts.

Und er kann sich nicht erinnern
Und man kann nicht an ihn ran:
Denn ein Haifisch ist kein Haifisch
Wenn man‘s nicht beweisen kann.

Bertolt Brecht
(10. Februar 1898 - † 14. August 1956)

Ortsteile und Gemeinden

Ortsteil Dreißigacker
Werde österlich, mein Herz!
Es ist Freitag - gleich 15 Uhr. Die Bibliothekarin Doris Böttner und 
der Dorfgalerist Karl Thränhardt warten auf interessierte Besucher. 

Brunnenschmuck Corona zum Trotz!
Ihr werdet sehen: Auf Katrin Triebel & ihr Team ist auch heuer 
Verlass. Unser Foto entstammt jedoch dem Vorjahr.

Frühlingserwachen auch im Garten von Ines Rausch und Horst 
Goldermann …



Amtsblatt der Stadt Meiningen und der Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld Nr. 4/2022 vom 23.04.2022 | Seite 14

Hier: David Hermann beim Aderlass.

Auch hinter dem Langen Bau, in der Struppgasse, ruckt es nach 
gefühlten Ewigkeiten.
Ortsbild-prägende Mauern werden wieder hergerichtet von 
Werner Kellner. Mit seinem Hund Rosi machte er sich oft allein 
auf der Baustelle zu schaffen. „Ach es könnte doch sein“, singt 
Gerhard Gundermann, „dass es kein andrer kann. Es könnte 
doch sein, dass es kein andrer kann.“

Auch Kreistagsmitglied Christian Horn (Piraten) war zu Gast 
in der Dorfgalerie. Die sehenswerte Personalausstellung von 
Bernd Schiller ist Geschichte, doch der Künstler ist ja nicht aus 
der Welt, weil ein Meininger …

Hallo Frühling
Langsam nur hob sich.
Des Winters Schleier

Bunt wie fröhliche Ostereier
Schiebt sich das Grün

Und leuchtende Farben
Heraus aus der dunklen Erde Narben.

Zarter Duft.
Liegt in der Luft.

Auch bei uns
fallen die grauen Hüllen.

Stetig füllen
Mit Lebensgeistern sich

Mensch und Natur
Sonne pur.

Nun wachsen uns wieder.
Neue Flügel.

Frühlingserwachen
Lockert die Zügel.

Gruß und Kuss
Märzenbecher und Krokus.

Sylvia Kovacsne-BurkhardtSylvia Kovacsne-Burkhardt

im März 2022
Ein Schild schmückt nun ihn, der seit 10 Jahren das Dorfgemein-
schaftshaus schmückt: Malus toringo (Zierapfel) gestiftet & ge-
pflanzt durch Gabi & Katja Hellmuth anlässlich der 700-Jahrfei-
er Dreißigackers im Juni 2011

Die einen spenden Bäume. Die andern spenden Blut. Schön, 
dass sich 4 mal im Jahr fleißige Helfer zur Blutspendeaktion im 
Saal einfinden. Und immerwieder auch Freiwillige, die sich an-
gesprochen fühlen, wenn der dringende Aufruf in der Ortsmitte 
hängt.



Seite 15 | Nr. 4/2022 vom 23.04.2022 Amtsblatt der Stadt Meiningen und der Gemeinden Rippershausen und Untermaßfeld

Stadtservice langfristig und gut vorbereitet. Auch im Wohnge-
biet Am Weißbachtal in DA Süd beteiligen sich traditionell die 
Bewohner…

Doch ein ganz wichtiger Akteur legte sich diesmal quer. Das 
Wetter spielte nicht mit. Frau Holle ließ es nochmal schneien 
auf die weniger schönen Stellen aber auch auf die Osterdeko, 
wie hier An der Hauptstraße …

Foto: Axel Schneider

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die letzte, ver-
nichtende Schlacht des Bauernkrieges hat 1525 just an dieser 
Stelle stattgefunden und im Jubiläumsjahr einen Mahn- und 
Gedenkstein verdient. Eberhard Pfister und Ralph Kellner vom 
Dorfgemeinschaftsverein Dreißigacker haben sich Gedanken 
gemacht und Gelder eingeworben.

Alte Steine erzählen uns was - aber auch Neuere, wie hier am 
historischen Gemäuer im Ortskern befestigt und selfmade her-
gestellt von Armin und Brigitte, die noch schaffen müssen und 
nur noch gelegentlich hier in Dreißigacker aufschlagen. Gruß 
zurück!

Wetterkapriolen
Arktische Luft hat dem Frühling ein Bein gestellt,

Der stolperte, fiel aber nicht auf die Nase.
Einstweilen Stopp!

Mit halber Kraft geht’s so wohl ein paar Tage fort.
Ich lauf hinaus: Grauschwarz dräut von Ost-Nord-West,

Wind beißt mir in die Nase,
Blumen frösteln, Falken steh’n am Firmament, rütteln,

Schauen, fliegen wieder weiter,
Mein Dorf blinkt im Abendsonnenschein, bis es auch

Verschwimmt im tristen Grau,
Regenschauer peitschen, Flocken wirbeln ohne Pause…

Da bin ich schon zu Hause.

(aus KUNST UND POESIE,
Gerhard Renner & Karl Thränhardt, 2020)

Foto: Wolfgang Swieteck

Vor Ostern noch Ausstellungswechsel in der Dorfgalerie. Wer nun 
freitags (oder auf Anfrage Tel. 42105) die Flurgalerie am Schloss-
berg besuchen möchte, findet Fotos von Hartmut Pfannschmidt 
vor, hier zu sehen bei der Gemeinschaftsaktion im Advent 2021.

Am Samstag, dem 2. April hatte die Stadt Meiningen bekannt-
lich zum Frühjahrsputz aufgerufen und die Aktion mit dem 
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Blutspende in Henneberg
Der DRK Ortsverein Henneberg möchte Sie ganz herzlich zu 
unserer nächsten

Blutspende-Aktion
am Freitag, dem 13. Mai 2022
von 16.30 - 19.30 Uhr
in die Gaststätte „Schwarze Henne“
einladen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Spendenwillige!

Ihr DRK Ortsverein

Ortsteil Herpf

Weiße Tauben und Luftballons für den Frieden
Ganz kleine Herpfer für eine ganz große Aktion.
Den Kindern des Herpfer Kindergartens geht es sehr gut, sie 
fühlen sich in ihrem Areal und bei ihren Erzieherinnen und Er-
ziehern pudelwohl, was sie auch bei ihren Auftritten in ihrer 
selbst getexteten Herpfer Kindergarten-Hymne immer mal ger-
ne wiedergeben.
Doch leider können sich nicht alle Kinder auf unserer 
Welt so erfreuen wie sie. Daher rief das Team des Her-
pfer Kindergartens eine große Spendenaktions ins Leben.  
Viele Gäste aus Herpf und Umgebung folgten an vergangenen 
Samstag der Einladung zu Kaffee und Kuchen sowie Bratwürs-
ten. Zahlreiche tolle Preise gingen über die Theke der heiß 
begehrten Tombola und groß war der Andrang beim Kauf von 
wunderschöner selbstgebastelter Oster- und Frühlingsdekora-
tion.
Zur Begrüßung ließen es sich die Kinder nicht nehmen, für die 
Gäste ein tolles Programm aufzuführen. Sie nutzten die Gele-
genheit die Sicht aus Kinderaugen zu erklären. So besangen sie 
mit weißen Tauben in der Hand, wie einfach es doch sein kann, 
in einer bunten Welt zu tanzen, ganz leicht mit den Fingern ei-
nen bunten Regenbogen malen und die Wolken die dabei stö-
ren, einfach wegzuschieben. Im Rolf Zuckowski Klassiker „Das 
eine Welt Lied“ ließen sie die Gäste lautstark hören und gleich-
zeitig darüber nachdenken, wie einfach es doch sein kann, für 
alle einen Platz zu finden in dieser einen Welt - in unserer Welt.
Um etwas Freude auf die gerade sehr traurige Seite unserer 
Welt zu senden, liesen die Kinder am Ende mit blauen und 
gelben Luftballons den Wunsch nach Frieden in den strahlend-
blauen Himmel steigen.
Dass das leider nicht zum Überleben reicht, wissen die Erzieher 
des Herpfer Kindergartens und sammelten daher in den letz-
ten Tagen und Wochen emsig Sach- und Geldspenden bei an-
sässigen Unternehmen, welche gemeinsam mit den gesamten 
Einnahmen des Samstagnachmittages an ein Hilfsprojekt für die 
Ukraine geht. Dort soll den Kindern und ihren Eltern bestmög-
lich geholfen werden.
Florian Döll, Leiter des Kindergarten „Pusteblume“, freute sich 
riesig über die große Resonanz und möchte sich auch im Namen 
seines gesamten Teams rechtherzlich bedanken bei den zahl-
reichen spendenbereiten Gästen und den Unternehmen, die 
sofort bereit waren zu helfen. Ein großer Dank geht daher auch 
an Hubertus - Fleisch- u. Wurstwaren, Physiotherapie Herpf Na-
dine Korfmann, Alianz Verischerung Ivonne Hoffmann, Fliesen 
Köhler, Landbäckerei Koch, PhysioZentrum Schmitt, ACC-Cargo, 
Fa. Küllmer, Haba Pro-Wehrfritz, REWE-Center, Deutsche Bank, 
GIB Center Apotheke, Rhön-Rennsteig-Sparkasse, Helios Klini-
kum.

Die Passionszeit endet. Auch wenn bei Weitem nicht alles nach 
Plan lief, lasst es Ostern werden, haltet inne und bedenkt: Die 
Weihnachtszeit reicht bis Lichtmess. Die Osterfreude sollte min-
destens bis Pfingsten anhalten und jeden Sonntag wird daran 
erinnert. Alles zu seiner Zeit.

Text und (übrige) Fotos:
Annelie Reukauf
Ortsteilbürgermeisterin Dreißigacker
Ortsteilbüro Dreißigacker
Tel.: 0151 42213-143
dreissigacker@ortsteil.meiningen.de

Ortsteil Henneberg
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Die Vorfreude auf Ostern hat auch in Herpf 
Einzug gehalten
Die Herpfer Landfrauen schmückten am Gemeindehaus und 
den Brunnen an der Hauptstraße. Hiermit wünschen sie allen 
Herpfern und Gästen ein frohes Osterfest und ein paar friedli-
che und erholsame Feiertage.

Ortsteil Walldorf

Was ist los in Walldorf?
April …. Laut Volksmund macht der April, was er will - auch 
wenn sich diese Bauernweisheit auf das oft wechselhafte Ap-
rilwetter bezieht. Im April kommt der Frühling richtig in Gang: 
Obstbäume fangen an zu blühen, Rotkehlchen beginnen zu sin-
gen und die Schwalben kehren zu uns zurück. Auch die ersten 
Schmetterlinge sind im Garten zu entdecken.

Auch in Herpf wurde bereits mit dem  
Frühjahrsputz begonnen
Die Herpfer Landfrauen und Sänger(innen) des Herpfer Kirchen-
chors putzten dieser Tage gemeinsam die Herpfer St.Johannis-
Kirche vom Boden bis zur Kirchturmspitze.
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Herr Marco Thomas, Geschäftsführer der Firma B & P Kompos-
tierung und Umweltservice GmbH sponserte Anfang der Woche 
ein Fuhre Komposterde für den Schulgarten der Grundschule 
Landsbergblick.
Vielen Dank für diese Unterstützung - so können nach den 
Osterferien die Schüler wieder im Schulgartenunterricht ihre 
Beete bearbeiten. Vielen Dank ebenfalls an Herrn V. Elmerich, 
Stadtservice für den Transport.

Seit einigen Wochen wohnen 3 ukrai-
nische Frauen und 3 Kinder in Walldorf 
im Gemeindehaus. In vielen Stunden 
wurden von Kirchenburgverein und Ge-
meindekirchenrat die Wohnung fürsorg-
lich vorbereitet.
Die Familie fühlt sich wohl, die 3 Jungen 
gehen bereits in die Grundschule, wo sie 
rundherum ausgestattet und mit einer 
kleinen Zuckertüte empfangen wurden.

Auch die Störche sind seit einigen Wochen in ihr Nest zurück-
gekehrt.
Die Natur atmet auf und die Menschen freuen sich auf längere 
Tage.

Die christliche Bedeutung von Ostern ist im Laufe der Jahre im-
mer mehr in den Hintergrund gerückt. Das Osterfest steht für 
Aufbruch und Neuanfang. Für die Kinder ist die Suche nach den 
bunten Eiern das Wichtigste.
Der Brunnen an der Kirche wurde bereits liebevoll, wie im ver-
gangenen Jahr von den Anwohnern geschmückt. Vielen Dank 
dafür.
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Der Kirchenburgverein lädt zu dieser Veranstaltung „Yoga auf 
der Kirchenburg“ am 25.06.2022 recht herzlich ein.

Ansetzungen für Mai 2022:
1. Mannschaft
01.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/ Floh-Seligenthal
14.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/Viernau
22.05.2022 15.00 Uhr Goldlauter/Walldorf
28.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/Henneberg
2. Mannschaft
07.05.2022 15.00 Uhr Melkers/Walldorf II
15.05.2022 15.00 Uhr Walldorf II/Kühndorf
22.05.2022 15.00 Uhr Goldlauter/Walldorf II
28.05.2022 15.00 Uhr Walldorf II/Helba
Damen
08.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/Dietzhausen
15.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/Fischbach Pokalhalbfinale
21.05.2022 17.30 Uhr Zella-Mehlis/Walldorf
29.05.2022 15.00 Uhr Walldorf/Brotterode

Der Kirchenburgverein stellte im Außenbereich der Kirche Him-
melsliegen auf, die für Entspannung und Beoachten der Störche 
rege genutzt werden.
Die Kirchenburg ist ab jetzt wieder „offene Kirche“. Fleißige 
Hände kneteten Brotteig zum Verkauf. Unterstützung erhielten 
die Vereinsmitglieder von den 3 ukrainischen Frauen, die im Ge-
meindehaus wohnen. Vielen Dank den rührigen Helfern für ih-
ren Einsatz an diesem Tag und die Vorbereitung der Wohnung. 
Dafür gebührt auch dem Gemeindekirchenrat der Dank.

Am 03.04.2022 wurde mit einem Gottesdienst dem verheeren-
den Brand 2012 gedacht.
In allen Botschaften der verschiedenen Redner kam zum Aus-
druck, dass sich keiner entmutigen lassen hat und vom ersten 
Tag die Kräfte in Kirche und Politik gebündelt wurden um die 
Kirche wieder aufzubauen. Allen voran, der damalige Pfarrer, 
Heinrich von Berlepsch.
Das Ergebnis der 7-jährigen Mühen kann sich heute sehen las-
sen.Die Kirche ist Heimstatt für Mensch und Tier geworden. Ihr 
Bekanntheitsgrad ist enorm. Viele Besucher nutzen den Aufent-
halt zum Innehalten und Kraft tanken. Viele interessante Men-
schen konnten wir schon auf der Kirchenburg begrüßen.
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Alte Herren
06.06.2022 18.00 Uhr Kühndorf/Walldorf
13.05.2022 18.00 Uhr Walldorf/Helmershausen
20.05.2022 18.00 Uhr Vachdorf/Walldorf
27.05.2022 18.00 Uhr Walldorf/Schwarzbach  

Pokalhalbfinale

2 Klassen der Grundschule “Landbergblick“ besuchten die Orts-
teilbürgermeisterin im Kressehof und bedankten sich für die 
gute Zusammenarbeit. Sie erzählten von ihren zukünftigen Vor-
haben, wie z. B. dem Zirkusprojekt, welches im Mai ansteht.
Auch hierfür wurde wieder Unterstützung von der Ortsteilbür-
germeisterin zugesagt.
(Bilder O. Lind, Text FFW Meiningen)

Am 26.03.2022, übten Kameradinnen und Kameraden den Auf-
bau einer langen Wegstrecke zur Förderung von Löschwasser.
Von der Herpf musste das Wasser über 1200 Meter in den Lösch-
wasserteich vom Industriegebiet „Sandfeld“ gefördert werden.
Bei der Übung, die von etwa 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr andauerte, 
waren folgende Wehren beteiligt:
Freiwillige Feuerwehr Bettenhausen, Freiwillige Feuerwehr 
Melkers, Freiwillige Feuerwehr Rippershausen, Freiwillige Feu-
erwehr Seeba und Freiwillige Feuerwehr Walldorf (Wache 5)

Vereinsnachrichten

Regionalverband der Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden e.V.

Gartenbörse des Regionalverbandes der Gartenfreunde
Der Regionalverband der Gartenfreunde bietet im Raum Meiningen nachstehende Gärten /  
Parzellen zum Pächterwechsel an.

KGV Habichtsburg 1 Parzelle
KGV Haßfurter Wand 2 Parzellen
KGV Hohe Leite 1 Parzelle
KGV Landsberg 4 Parzellen
KGV Sonnenschein 1 Parzelle
KGV Waldfrieden 2 Parzellen
KGV Werradamm 2 Parzellen
KGV Werratal 12 Parzellen
KGV Am Mühlberg, Mehmels 5 Parzellen
KGV Römhild 6 Parzellen
KGV Zur Erholung, Walldorf 2 Parzelle

Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband der Gartenfreunde,
Leipziger Str. 71, 98617 Meiningen,

Tel: (03693) 820995,
E-Mail: rv-gartenfreunde-mgn-sm@freenet.de
oder direkt an die Vereine/Kleingartenanlagen.

Wir geben Ihnen gern einen Termin
zur Besichtigung der Gärten.

http://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/

„Zeit, die wir uns nehmen,
ist die Zeit, die uns etwas gibt.“

(Ernst Ferstl)

In diesem Sinne gratulieren wir allen
Geburtstagskinder im Monat Mai
und wünschen ihnen alles Gute,

vor allem Gesundheit.
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Gartentipps
Mittlerweile sind nicht nur die Gärtner wieder aktiv. Die Vögel 
sind inzwischen schon mit ihrer Brut beschäftigt und die Kleinle-
bewesen im Boden gehen auch ihrer Arbeit nach. Komposthau-
fen werden umgesetzt oder deren Inhalt auf die Beete verteilt.

Hecken dürfen jetzt nicht mehr geschnitten werden und auch 
der Baumschnitt sollte abgeschlossen sein.
Die Forsythien haben dieses Jahr auch bei uns schon im März 
begonnen zu blühen. Man sagt ja, wenn die Forsythie blüht 
können die Rosen abgehäufelt und verschnitten werden. Durch 
den milden Winter haben die Rosen in diesem Jahr schon sehr 
zeitig angefangen auszutreiben. Düngen soll man sie kurz bevor 
sie austreiben. Dieser Zeitpunkt ist nun verpasst. Im Bedarfsfall 
also die Düngung noch schnellstens nachholen.

Der April ist die ideale Zeit eine Blumenwiese anzulegen. Den 
Boden gut lockern und die einjährigen und zweijährigen Som-
merblüher breitwürfig aussäen. Unsere Insekten werden es ih-
nen danken. Und sie selbst erfreuen sich auch an der bunten 
Pracht.

Im April kann man Salat direkt aussäen. Er neigt dann weniger 
zur Blütenbildung als gepflanzter. Sinnvoll ist es aller zwei Wo-
chen zu säen, dann ist eine kontinuierliche Ernte möglich. Ha-
ben sie Schnitt- oder Pflücksalat gesät, immer nur die äußeren 
Blätter ernten. Der Salat wächst weiter und bildet neue Blätter.
Erbsen können ebenfalls schon im April ausgesät werden. Sie 
brauchen lockeren Boden in sonniger Lage. Sie kommen direkt 
in den Boden. Nach 3 Monaten sind sie erntefähig. Als Rankhilfe 
Reisig in den Boden stecken.
Spinat, Salatrauke und Mangold können nun ebenfalls ausgesät 
werden. Um der Schneckenplage etwas entgegenzuwirken mor-
sche Bretter im Garten auslegen. Die Schnecken mögen diesen 
feuchten dunklen Schutz und man kann sie am Morgen unter 
den Brettern gut ablesen. Ratsam ist es in den Morgenstunden 
zu gießen, so dass der Boden tagsüber gut abtrocknen kann.

Dahlien können ab Ende April in die Erde gebracht werden. 
Da Schnecken Dahlien besonders mögen kann man Tagetes in 
die Nähe pflanzen, die mögen Schnecken noch mehr und mit 
etwas Glück bleiben die Dahlien verschont. Dahlien sind dank-
bar für organischen Dünger (Kompost) bei der Pflanzung. Eine 
zweite Gabe kann im Juli gegeben werden. Brennesseljauche ist 
auch eine gute Möglichkeit um Nährstoffe zuzuführen. Um eine 
schöne Blüte zu erreichen sollen nur die drei kräftigsten Triebe 
stehen bleiben. Die anderen werden herausgezogen. Putzen sie 

später Verblühtes regelmäßig aus, so haben sie sehr lange Freu-
de an ihren Pflanzen.

Johannisbeeren und Stachelbeeren können jetzt durch Absen-
ker vermehrt werden. Kübelpflanzen langsam an die Sonne 
gewöhnen. Es ist ratsam Pflanzen, die aus einem Winterquar-
tier ins Freie kommen, zunächst etwa zwei, bis drei Wochen 
im Halbschatten stehen zu lassen, bevor sie direkt der Sonne 
ausgesetzt werden. Ähnlich kann auch bei Pflanzen vorgegan-
gen werden, die bisher nur im Schatten gestanden haben. Man 
sollte mit der Gewöhnung mit einer Stunde Sonnenschein be-
ginnen, damit sie in der Sonne nicht verbrennen.

Apfelblüte

Mieterschutzverein Meiningen und Umgebung e. V.

Steuern sparen
Die Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen können nach Angaben des Mieterschutzverein 
Meiningen u.U. e.V. im Rahmen der jährlichen Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Von den haushaltsnahen Dienstleis-
tungen dürfen 20 Prozent der Aufwendungen (höchstens 4.000 
Euro) genauso wie von den Handwerkerleistungen (höchstens 
1.200 Euro) abgezogen werden.
Die Steuerermäßigung kommt in Betracht, wenn der Mieter 
selbst Arbeit- oder Auftraggeber ist. Kosten für eine Putzhilfe, 
für Handwerker, die mit Renovierungsarbeiten, der Verlegung 
eines Parkett- oder Teppichbodens oder der Montage einer Ein-
bauküche beauftragt wurden, können abgezogen werden.
Mieter können aber auch Kosten für Arbeiten von der Steuer 
abziehen, die ihnen ihr Vermieter als Betriebskosten in Rech-
nung stellt. Zu den steuerlich abzugsfähigen Handwerkerleis-
tungen gehören dann zum Beispiel Wartungskosten für Heizung 
oder Aufzug, die Legionellenprüfung oder die Schornsteinfeger-
kosten.

Betriebskosten für Hausmeister, Winterdienst, Hausreinigung, 
Gartenpflege oder Ungezieferbekämpfung können als haus-
haltsnahe Dienstleistungen von der Steuerschuld abgezogen 
werden.
Bei der Steuererklärung dürfen immer nur die Arbeitskosten 
einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrt-
kosten sowie die Verbrauchsmittel, wie zum Beispiel Putzmittel, 
Streugut oder Dünger, angesetzt werden, nicht aber sonstige 
Materialkosten.
Der Vermieter muss - so der Mieterschutzverein Meiningen u.U. 
e.V. - in der Betriebskostenabrechnung oder in einer gesonder-
ten Bescheinigung die einzelnen Kostenarten so aufführen, dass 
sie den jeweiligen Dienst- oder Handwerkerleistungen zuzuord-
nen sind. Außerdem müssen die jeweiligen Personal- und Mate-
rialkosten getrennt aufgeführt werden.
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Umwandlung
Nach einer Umwandlung der Miet- in eine Eigentumswohnung 
erhöht sich in der Praxis das Kündigungsrisiko für die dort woh-
nenden Mieter - spätestens dann, wenn nach einem Verkauf 
der Wohnung der neue Eigentümer dort selbst wohnen will. 
Mieter einer umgewandelten Eigentumswohnung sind deshalb 
nach Angaben des Mieterschutzverein Meiningen u.U. e.V. be-
sonders geschützt.
Betroffene Mieter haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Der 
alte Eigentümer, der die Wohnung verkaufen will, muss sei-
nen Mietern die Wohnung anbieten. Die müssen sich aber 
nicht sofort entscheiden und sollten sich auch nicht von einem 
überhöhten Kaufangebot bluffen oder unter Druck setzen las-
sen, warnt der Mieterschutzverein Meiningen u.U. e.V. Mieter 
können abwarten, bis der alte Eigentümer einen Käufer für die 
Wohnung gefunden hat und mit diesem einen Kaufvertrag ab-
geschlossen hat. Hierüber und über den genauen Inhalt müssen 
die Mieter informiert werden. Dann können sie innerhalb von 
zwei Monaten zu den im Kaufvertrag zwischen dem alten Eigen-
tümer und dem Käufer formulierten Bedingungen und zum dort 
ausgehandelten Preis selbst kaufen.
Hat der Mieter sein Vorkaufsrecht nicht genutzt und wurde die 
Wohnung an einen Dritten verkauft, tritt dieser in den alten 
Mietvertrag ein und wird neuer Vermieter. Auch wenn er die 
Wohnung gekauft hat, um dort selbst zu wohnen, kann er nicht 

sofort wegen Eigenbedarfs kündigen. Er muss Kündigungssperr-
fristen einhalten. Nach dem Gesetz sind Kündigungen wegen 
Eigenbedarfs oder wirtschaftlicher Verwertung für drei Jahre 
ausgeschlossen. Diese Kündigungssperrfrist kann von den Bun-
desländern für Städte mit erhöhtem Wohnungsbedarf auf bis zu 
10 Jahre verlängert werden. Will der neue Eigentümer wegen 
Eigenbedarfs oder wirtschaftlicher Verwertung kündigen, muss 
er nach Informationen des Mieterschutzverein Meiningen u.U. 
e.V. zunächst diese Kündigungssperrfrist abwarten. Dann kann 
er - wenn er tatsächlich Eigenbedarf hat - kündigen. Er muss 
dann aber auch noch die regulären Kündigungsfristen einhalten.

Das Vorkaufsrecht und die Kündigungssperrfristen gelten nur, 
wenn die Wohnung während der Mietzeit tatsächlich umge-
wandelt wurde. Ist der Mieter dagegen von Anfang an in eine 
Eigentumswohnung gezogen, hat er diesen besonderen Mieter-
schutz nicht.

Tipp:
Rechtsberatung zu mietrechtlichen Fragen beim
Mieterschutzverein Meiningen e. V.,
Charlottenstraße 3, 98617 Meiningen,
Tel. (03693) 50 21 98, www.mieterschutzverein-meiningen.de

Kirchliche Nachrichten

Kirchen in Meiningen (KIM)
Ihre Ansprechpartner

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Meiningen, Neu-Ulmer-Str. 25 B

Pfarramtssekretärin: Kerstin Klimmt
Tel.: 03693/840920
E-Mail.: info@ev-kirche-meiningen.de

Pfarrer Tilman Krause
Tel.: 03693/840922
E-Mail: geschaeftsfuehrer@ev-kirche-meiningen.de

Pfarrer Aaron Rogge
Tel.: 015203609538
E-Mail.: aaron.rogge@ekmd.de

Ev-Luth. Kirchenkreis Meiningen
Superintendentin Beate Marwede
Tel: 03693/840923
Tel:03693/503000
E-Mail: suptur@ev-kirche-meiningen.de

Katholische Gemeinde St. Marien
Meiningen, Mauergasse 22 A

Pfarramtsbüro
Tel.: 03693/465960
E-Mail: kath.pfarramt-mgn@gmx.de

Pfarrer Stephan Burmeister
Tel.: 03693/504242

Evangelische-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten)
Siegfried Krauß
Tel.: 03693/477581

Termine von der Evangelischen Kirchgemeinde in Meiningen

Unsere Gottesdienste finden Sie unter:
www.kirchenkreis-meiningen.de/kalender/gottesdienste/
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Beschluss-Nr.: 229/025/2022
Bebauungsplan Nr. 14a „Oberer Panoramaweg“
der Stadt Meiningen in der Fassung vom 25.02.2022
Abwägungs- und Satzungsbeschluss
1. Die zu den Entwürfen des o. g. Bebauungsplanes wäh-

rend der öffentlichen Auslegungen vom 19.10.2020 bis 
einschließlich 20.11.2020, 25.05.2021 bis einschließlich 
25.06.2021 bzw. 10.01.2022 bis einschließlich 24.01.2022 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken von Bürgern 
sowie die Stellungnahmen der Behörden mit Frist zur Stel-
lungnahme bis 20.11.2020, 02.07.2021 bzw. 24.01.2022 hat 
der Stadtrat entsprechend der in der Beschlussbeilage ent-
haltenen Vorschlägen gewürdigt. Die hieraus resultierenden 
Änderungen werden in die Planunterlagen eingearbeitet.

2. Mit den aus der Abwägung resultierenden Änderungen 
wird der Bebauungsplan Nr. 14a „Oberer Panoramaweg“ 
der Stadt Meiningen, in der Fassung vom 25.02.2022 als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan 
wird gebilligt.

Meiningen, 08.04.2022

Giesder
Bürgermeister   ~Siegel~

Beschluss-Nr.: 230/025/2022
Verkauf Flurstück 756/191
der Gemarkung Dreißigacker, Märzenquelle
Die Stadt Meiningen genehmigt die Urkunde des Notars Frank 
Schubert in Meiningen
URNr. 367/2022 vom 24.03.2022

Meiningen, 08.04.2022

Giesder
Bürgermeister   ~Siegel ~

Öffentliche Beschlüsse der 025. Sitzung  
des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Wirtschaftsförderung, Bau- und Liegen-
schaftsangelegenheiten vom 30.03.2022

Beschluss-Nr.: 121/025/2022
Verkauf Flurstück 120/3
der Gemarkung Wallbach, In der Ecke 5
Die Stadt Meiningen veräußert das Flurstück 120/3 der Gemar-
kung Wallbach, In der Ecke 5, ehemalige Schule, mit einer Grö-
ße von 168 m² zum Verkehrswert.
Der Verkauf wird öffentlich bekannt gemacht.
Mit der Bewerbung sind ein Sanierungs-/Nutzungskonzept und 
ein Finanzierungskonzept einzureichen.

Meiningen, 06.04.2022

Giesder Zehner
Bürgermeister Ausschussvorsitzender

Beschluss-Nr.: 122/025/2022
Bebauungsplan Nr. 14a „Oberer Panoramaweg“
der Stadt Meiningen in der Fassung vom 25.02.2022
Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, 
Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten der Stadt Meiningen 
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Meiningen folgenden Be-
schluss:

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen  
der Stadt Meiningen

Öffentliche Beschlüsse der 025. Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Meiningen  
vom 05.04.2022

Beschluss-Nr.: 227/025/2022
Resolution zur Ortsdurchfahrt Helba
in Verbindung mit der Aufforderung zu einem beschleunigten 
Planungsverfahren zur Vollendung des Baus des Zubringers 
zur A71 /Umgehungsstraße
Der Stadtrat Meiningen beauftragt den Bürgermeister der Stadt 
Meiningen im Einvernehmen mit der Landrätin, den örtlichen 
Landtagsabgeordneten von CDU und SPD und weiteren wich-
tigen politischen Akteuren ein beschleunigtes und vorrangiges 
Planfeststellungsverfahren bei den zuständigen Behörden in 
Gang zu setzen und aktiv auf die zuständigen Ministerien und 
Behörden zuzugehen. Ziel muss eine fertige geplante und ge-
nehmigte Umgehungsstraße bis spätestens 31.12.2025, wel-
ches unter zur Hilfenahme bereits bestehender Planungen und 
aufbauender Planungen vom Stadtrat der Stadt Meiningen als 
realistisch eingeschätzt wird.
Der Bürgermeister wird weiterhin beauftragt gemeinsam mit 
den vor genannten Personen mindestens vierteljährlich im 
Stadtrat der Stadt Meiningen und gegenüber der in Gründung 
befindlichen Bürgerinitiative über den aktuellen Verfahrens-
stand zu berichten.
Bis zur Fertigstellung der Umgehungsstraße benötigt Helba zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit, zur Reduktion der Emissions-
werte, zur Reduktion der Lärmbelastung in der gesamten Orts-
lage eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.
Weiterhin benötigt Helba in der Ortslage zur Durchsetzung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung 2 sofort etablierbare Geschwin-
digkeitsüberwachungsanlagen (Blitzer), vorzugsweise stationär
bzw. dauerhaft verfügbar.
Der Bürgermeister wird daher beauftragt, gemeinsam mit der 
Landrätin bei den zuständigen Behörden auf ein Tempolimit und 
die dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung hinzuwirken.

Meiningen, 08.04.2022

Giesder
Bürgermeister   ~Siegel~

Beschluss-Nr.: 228/025/2022
Zuwendung an die Meiningen GmbH für das Jahr 2022
Die Stadt Meiningen gewährt der Meiningen GmbH für das Jahr 
2022 eine Zuwendung in Höhe von 580.000 €.

Meiningen, 08.04.2022

Giesder
Bürgermeister  ~Siegel~
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Kommunalwahlen am 12.06.2022
1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahlen des
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Henneberg,
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Stepfershausen,
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Wallbach und
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Walldorf
am 12.06.2022 in der Stadt Meiningen wird in der Zeit vom 
23.05.2022 bis 27.05.2022 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros der Stadtverwaltung Meiningen

montags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 15.00Uhr
dienstags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr
mittwochs 8.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
9.00 bis 13.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 98617 Mei-
ningen für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssper-
re nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 23.05.2022 bis 
27.05.2022 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 98617 Meinin-
gen schriftlich erhoben oder zur Niederschrift im Bürgerbüro 
der Stadtverwaltung Meiningen während der unter Punkt 1 
angegebenen allgemeinen Öffnungszeiten erklärt werden; die 
vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf 
der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis für die betref-
fende Wahl eingetragen ist oder für diese einen Wahlschein hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 22.05.2022 eine Wahlbe-
nachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwen-
dungen gegen das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr 
zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der/den oben genannten 
Kommunalwahl/en im Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1.ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter oder
5.2.ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

1. Die zu den Entwürfen des o. g. Bebauungsplanes wäh-
rend der öffentlichen Auslegungen vom 19.10.2020 bis 
einschließlich 20.11.2020, 25.05.2021 bis einschließlich 
25.06.2021 bzw. 10.01.2022 bis einschließlich 24.01.2022 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken von Bürgern 
sowie die Stellungnahmen der Behörden mit Frist zur Stel-
lungnahme bis 20.11.2020, 02.07.2021 bzw. 24.01.2022 hat 
der Stadtrat entsprechend der in der Beschlussbeilage ent-
haltenen Vorschlägen gewürdigt. Die hieraus resultierenden 
Änderungen werden in die Planunterlagen eingearbeitet.

2. Mit den aus der Abwägung resultierenden Änderungen 
wird der Bebauungsplan Nr. 14a „Oberer Panoramaweg“ 
der Stadt Meiningen, in der Fassung vom 25.02.2022 als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan 
wird gebilligt.

Meiningen, 06.04.2022

Giesder Zehner
Bürgermeister Ausschussvorsitzender

Beschluss-Nr.: 123/025/2022
Verkauf Flurstück 40/4
der Gemarkung Henneberg, Henneberger Hauptstraße 52
Die Stadt Meiningen veräußert das Flurstück 40/4 der Gemar-
kung Henneberg, Henneberger Hauptstraße 52, mit einer Größe 
von 711 m², zwecks Umbaus und Sanierung zu Wohnzwecken 
oder zum Abriss und Neubau einer eigengenutzten Wohnim-
mobilie zum Preis von 27.000,00 €.

Meiningen, 06.04.2022

Giesder Zehner
Bürgermeister Ausschussvorsitzender

Der Wahlleiter der Stadt Meiningen 
macht öffentlich bekannt

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
für die Stadt Meiningen
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Mei-
ningen findet am Dienstag, dem 10. Mai 2022 um 18.00 Uhr 
in der Stadtverwaltung Meiningen, Ratssaal, Schlossplatz 5 
in 98617 Meiningen statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahlen 
des
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Henneberg,
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Stepfershausen,
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Wallbach und
· Ortsteilbürgermeisters des Ortsteils Walldorf
am 12. Juni 2022 sowie Beschlussfassung über ihre Zulas-
sung.

Die Sitzung ist öffentlich, jeder hat Zutritt zu dieser Sitzung.

Sofern Einwendungen gegen die Nichtzulassung eines Wahl-
vorschlags durch betroffene Parteien, Wählergruppen oder 
Einzelbewerber erhoben werden, wird diese Sitzung des Wahl-
ausschusses am Dienstag, dem 17. Mai 2022 um 18.00 Uhr an 
gleicher Stelle wiederholt und nochmalig über ganz oder teil-
weise für ungültig erklärte Wahlvorschläge beschlossen.

Meiningen, den 11.04.2022
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen
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- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift 
der Stadtverwaltung Meiningen, die Nummer des Stimm-
bezirkes und die Nummer des Wahlscheins angegeben ist, 
sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlbe-
rechtigten an die Anschrift seiner Hauptwohnung übersandt, 
soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift oder die Ab-
holung der Unterlagen ergibt, Postsendungen werden von der 
Stadtverwaltung Meiningen frei gemacht.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
oben genannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 
12.06.2022 bis 18.00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag 
der Stichwahl, dem 26.06.2022 bis 18.00 Uhr eingeht. Ein 
Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl können Sie auch dem 
Merkblatt für die Briefwahl entnehmen.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Meiningen, den 11.04.2022
gez. Andreas Werner
Wahlleiter
Stadt Meiningen

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation (TLBG)
Fiurbereinigungsbereich Meiningen
Frankental 1, 98617 Meiningen
Flurbereinigungsverfahren: Ritschenhausen-Neubrunn
Az.: 3-1-0252

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes  
und Ladung zum Anhörungstermin

1. Bekanntgabe (Offenlegung) des Flurbereinigungsplanes
Gemäß § 59 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 
16.03.1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBI. I S. 2794) wird der Flurbereinigungsplan den 
Beteiligten im Zeitraum

vom 02.05.2022 bis 06.05.2022
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

vom 09.05.2022 bis 12.05.2022
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

in Neubrunn im Gemeindeamt im Saal, 1. Stock, Vorstadtstraße 
2, bekannt gegeben.

Der Flurbereinigungsplan liegt in dieser Zeit zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten aus. Währenddessen stehen Beauftragte des 
TLBG zur Erläuterung und Auskunftserteilung zur Verfügung.
Den Beteiligten ist auf ihren Wunsch an Ort und Stelle die neue 
Feldeinteilung zu erläutern. Diesbezügliche Termine können 

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 10.06.2022 bis 18.00 Uhr, im 
Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 
98617 Meiningen mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Online-Wahlscheinantrag, E-Mail 
(wahlen@stadtmeiningen.de), Telefax (03693 45 45 99) oder 
durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als 
gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Bei persönlicher Antragstellung kann von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht werden, die Briefwahl während der allgemei-
nen Öffnungszeiten (siehe unter Punkt 1) und am Freitag, dem 
10.06.2022, bis 18.00 Uhr, gleich an Ort und Stelle im Bürgerbü-
ro der Stadtverwaltung Meiningen auszuüben.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
11.06.2022, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter Punkt 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der jeweiligen Wahl zum Ortsteilbürger-
meister am 12.06.2022 kein Bewerber mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält, findet am zweiten Sonntag nach 
der Wahl, am 26.06.2022, eine Stichwahl statt. Stimmberech-
tigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimm-
berechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimm-
recht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 12.06.2022 einen Wahlschein 
erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein 
für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können bereits vor der Wahl am 12.06.2022 einen Wahl-
schein für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stich-
wahl können bis zum 24.06.2022 bis 18.00 Uhr bei der gleichen 
Stelle unter den gleichen Bedingungen wie bei der ersten Wahl 
am 12.06.2022 beantragt werden (siehe Punkt 6).

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.06.2022, bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-

berechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
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Die Gebührenbefreiung bezieht sich nicht auf eine notarielle 
Beglaubigung.
Ohne Beglaubigung kann die Vollmacht vorerst anerkannt wer-
den. Die Beglaubigung ist aber nachzuholen.

5. Datenschutzrechtlicher Hinweis
Im oben genannten Verfahren werden auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO personenbezogene Da-
ten von Teilnehmern, sonstigen Beteiligten und Dritten verar-
beitet.
Nähere Informationen zu Art und Verwendung dieser Daten, 
den zuständigen Ansprechpartnern sowie Ihren Rechten als be-
troffene Person können Sie auf der Internetseite des TLBG im 
Bereich Datenschutz oder direkt unter https://tlbg.thueringen.
de/datenschutz abrufen. Auf Wunsch wird Ihnen auch eine Pa-
pierfassung zugesandt.

6. Hygieneregelungen während der COVID-19-Pandemie
Seitens des TLBG werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
gegen die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus getroffen. Hierzu 
gehören Maßnahmen zur räumlichen Trennung zwischen den 
Bediensteten des TLBG und den Teilnehmern sowie das Tra-
gen von qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckungen durch die 
Bediensteten des TLBG sowohl anlässlich der Bekanntgabe als 
auch zum Anhörungstermin.

Wir bitten die Teilnehmer ebenfalls durch Einhaltung der fol-
genden Regeln bei der Durchführung der Auslegung und des 
Anhörungstermins zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus 
beizutragen:
- Es ist eine telefonische Terminvereinbarung für die Be-

kanntgabe unter 0361/574172-110 (Herr Ulrich Konsolke) 
oder 0361/574172-118 (Herr Michael Döll) erforderlich.

- Der Termin für den Anhörungstermin kann anlässlich der 
Bekanntgabe vereinbart werden oder im Anschluss daran 
unter den vorgenannten Rufnummern.

- Zum Anhörungstermin gilt die 3-G-Regel. Zutritt ins Ge-
meindeamt erfolgt nur mit dem entsprechenden Nach-
weis!

- Es sollen maximal zwei Personen je Ordnungsnummer (bei 
Erbengemeinschaften wird, soweit erfolgt, auf für das Ver-
fahren bestehende Bevollmächtigungen verwiesen) an den 
Terminen teilnehmen.

- Der Mindestabstand von 1 50 m zwischen den an der Ver-
handlung teilnehmenden Personen ist grundsätzlich ein-
zuhalten. Ausgenommen ist der Mindestabstand zwischen 
den in einem Haushalt lebenden Personen.

- Für die Dauer der Bekanntgabe und des Anhörungstermins 
ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (FFPZ-Maske 
oder andere medizinische Maske) verpflichtend.

- Vorbereitend und während der Termindurchführung bitten 
wir‘um Einhaltung der Regelungen zur Händehygiene und 
der Husten- und Niesetikette (siehe u. a.: https://www.in-
fektionsschutz.de/hygienetipps/ ).

- Teilnehmer, die innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt 
zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person oder 
zu einem Ansteckungsverdächtigen im Sinne des § 2 Nr. 7 
lfSG hatten, werden gebeten, den Terminen fernzubleiben. 
Dies gilt auch für Teilnehmer mit Symptomen einer COVlD-
19-Erkrankung sowie für Teilnehmer mit jeglichen Erkäl-
tungssymptomen. Diese sollten dann mit einem der o. g. 
Bediensteten des TLBG unter den genannten Rufnummern 
telefonisch Verbindung aufnehmen.

Meiningen, den 22.02.2022
Im Auftrag Siegel
gez. Andreas Harnischfeger
Referatsleiter

während der Offenlegung des Flurbereinigungsplanes verein-
bart werden.
Aufgrund der aktuellen Pandemielage kann die Einsichtnah-
me im genannten Zeitraum nur mit vorheriger Terminabspra-
che erfolgen. Ich bitte Sie deshalb bis spätestens 28.04.2022 
telefonisch (Herr Konsolke: 0361/574172-110 oder Herr Döll: 
0361/574172-118) oder per E-Mail mit dem Flurbereinigungs-
bereich Meiningen Kontakt aufzunehmen (siehe Nr. 6 dieser 
Ladung), um einen Termin zu vereinbaren. Hierbei sollten Sie 
auch mitteilen, ob Sie eine örtliche Einweisung wünschen Bei 
Teilnahme an der Offenlegung bitte ich Sie die unter 6. aufge-
führten Maßnahmen‚ die sich aus den gegenwärtigen Regelun-
gen zur Kontaktminimierung ergeben, zu beachten.
2. Ladung zum Anhörungstermin
Im Flurbereinigungsverfahren Ritschenhausen-Neubrunn fin-
det die Anhörung der Beteiligten über den Inhalt des Flurberei-
nigungsplanes gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG

am Montag, dem 23.05.2022, um 12:00 Uhr
in Neubrunn im RatssaaI im Erdgeschoss,
Vorstadtstraße 2,

statt.
Die Beteiligten werden hiermit geladen als
a) Eigentümer ihrer dem Flurbereinigungsverfahren unterlie-

genden Grundstücke,
b) Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem Flurbereini-

gungsverfahren unterliegen,
c) Landempfänger im Neuen Bestand.

Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplanes, 
insbesondere gegen die Abfindung und die Vermarkung der 
Grenzen des Flurbereinigungsgebietes, müssen die Beteiligten 
im Anhörungstermin vorbringen!

Eine Auskunftserteilung oder Erläuterung der Abfindung kann 
am Tag des Anhörungstermins nicht mehr erfolgen!
Beteiligte, die keinen Widerspruch erheben wollen, brauchen 
zum Anhörungstermin nicht erscheinen!

Aufgrund der aktuellen Pandemielage kann die Einsichtnahme 
nur mit vorheriger Terminabsprache in dem genannten Zeit-
raum erfolgen. Bitte beachten Sie die unter 6. aufgeführten 
Maßnahmen, die sich aus den gegenwärtigen Regelungen zur 
Kontaktminimierung ergeben.

3. Zusendung von Auszügen aus dem Flurbereinigungsplan
Jeder Teilnehmer erhält als Anlage zu dieser Ladung einen Aus-
zug aus dem Flurbereinigungsplan, der seine neuen Grundstücke 
nach Fläche und Wert sowie das Verhältnis seiner Gesamtabfin-
dung zu dem von ihm Eingebrachten nachweist. Dieser Auszug 
soll den Teilnehmern unabhängig von der Erläuterung des Flur-
bereinigungsplanes im Bekanntgabetermin (Nr. 1) ermöglichen, 
ihre Abfindung tatsächlich und rechnerisch nachzuprüfen.

Es wird gebeten, diesen Auszug zu den Terminen nach Ziffer 1 
und 2 mitzubringen.

4. Vertretungsbefugnis
Wer an der Wahrnehmung des Anhörungstermins verhindert 
ist, kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Der Bevollmächtigte muss seine Vertretungsbefugnis durch 
eine ordnungsgemäße Vollmacht nachweisen, die auch nach-
gereicht werden kann.
Dies gilt auch für den Ehemann, falls er seine Frau vertritt und 
umgekehrt.
Vollmachtvordrucke können beim Thüringer Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation, Flurbereinigungsbe-
reich Meiningen, Frankental 1, 98617 Meiningen kostenlos in 
Empfang genommen werden.
Die Vollmacht muss von einer dienstsiegelführenden Stelle (z.B. 
Stadt- oder Verbandsgemeindeverwaltung, Gerichts- oder Poli-
zeibehörde) beglaubigt sein. Die Beglaubigung ist gebührenfrei.
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Bekanntmachung des ALE Unterfranken 
Teilnehmergemeinschaft Bahra 2

Bekanntmachung einer Auslegung in einem 
Amtsblatt
Stadt Meiningen
Flurneuordnung und Dorferneuerung Bahra 2
Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld

Verwendungsnachweis der Teilnehmergemeinschaft Bahra 2

Bekanntmachung
Das oben genannte Verfahren soll abgeschlossen werden.
Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest. Die ge-
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sind fertig ge-
stellt und abgerechnet. Die Förderung mit öffentlichen Mit-
teln ist abgeschlossen.

Die Teilnehmergemeinschaft Bahra 2 hat am 21.03.2022 
einen Verwendungsnachweis über die Finanzierung der 
Ausführungskosten erstellt. Er ist in der Verwaltung der 
Stadt Meiningen, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen, vom 
16.05.2022 mit 30.05.2022 ausgelegt und kann dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.

Meiningen, 23.04.2022

SuedLink:

Ankündigung von Kartierungsarbeiten in der Stadt 
Meiningen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT 
TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 
Aktuell läuft für den Abschnitt D1 von SuedLink (Südlich Landes-
grenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thüringen/
Bayern) das Planfeststellungs-verfahren. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens finden Kartierungsarbeiten statt. 
Die biologischen Kartierungen dienen der Ermittlung und Er-
weiterung der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit von Sued-
Link mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die gewonne-
nen Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der 
sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Mit den geplanten 
Untersuchungen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf 
verbunden.

Umfang der Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen 
Lebenszyklen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der 
Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die 
kartiert wird und können - je nach Artengruppe - in Form von 
Begehungen, Verhören und Sichtbeobachtungen, aber auch un-
ter anderem durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- 
und Kescherfängen erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte, private und öffentliche Wege und im Ein-
zelfall Grundstücke zu betreten und / oder zu befahren. In der 
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gesetz (NABEG). Erst mit der Einreichung dieser Unterlagen 
erfolgt der Vorschlag für einen konkreten Leitungsverlauf. Mit 
den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden.

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen
Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrge-
rät (Bohrungen mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm) 
oder einem Raupenbohrgerät Bodenproben von ca. 1 Meter 
Länge bis in 25 Meter Tiefe entnommen. Die Bohrungen wer-
den an möglichst gut zugänglichen Stellen mit geringstmögli-
cher Störung der Flächennutzung erfolgen. Zeitlich parallel und 
in unmittelbarer Nähe zu den Kernbohrungen werden Druck-
sondierungen und Rammsondierungen durchgeführt. Bei den 
Drucksondierungen wird ein Messkopf an einem Gestänge 
(Durchmesser ca. 35 mm) bis zu 17 Meter, bei den Rammson-
dierungen ein Gestänge (Durchmesser ca. 50 mm) bis zu ca. 
25 Meter in den Untergrund eingebracht. Nach Abschluss der 
Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher entsprechend der ange-
troffenen Bodenschichten wieder fachgerecht verfüllt.
Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersu-
chung notwendig (Festlegung erfolgt durch den verantwortli-
chen Feuerwerker nach § 20 SprenG). Für die Ausführung der 
Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle wenige Tage Dauer zu 
erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrun-
gen (DIN EN ISO 22475-1) und Drucksondierungen oder Ramm-
sondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. Er-
gänzt werden die vorgenannten Maßnahmen an ausgewählten 
Stellen durch oberflächengeophysikalische Untersuchungen. 
Hierzu werden Messgeräte an der Geländeoberfläche händisch 
ausgelegt, um die Untergrundschichten ohne Eingriff in den Bo-
den zu untersuchen.
Für den An- und Abtransport aller für die Durchführung der Ar-
beiten erforderlichen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Mate-
rialien müssen öffentliche und private Straßen und Wege sowie 
ggf. temporäre Abstellflächen in Anspruch genommen werden. 
Die Zuwegungen zu den Untersuchungspunkten finden inner-
halb des nach §12 NABEG festgelegten 1.000 m Korridors statt. 
Die konkrete Zuwegung wird im Vorfeld mit den sonstigen Nut-
zungsberechtigten abgestimmt. Bei den Baugrunduntersuchun-
gen sind die oben beschriebenen Geräte im Einsatz, des Weite-
ren werden Mitarbeitende der ausführenden Firmen per Pkw/
Quad/Rad/Fuß unterwegs sein. Vor Ort werden Straßen, Zuwe-
gungen, Flächen und Bauwerke zur Feststellung des Ist-Zustan-
des dokumentiert. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Schäden oder 
unmittelbaren Vermögensnachteilen kommen, werden diese 
durch die TransnetBW GmbH oder die von ihr beauftragten Fir-
men entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 
3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen entschädigt.

Weitere Maßnahmen
Die Baugrunduntersuchungen werden von ökologischen, bo-
denkundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen über-
wacht. Diese sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten, 
bodenkundlichen und archäologischen Standards und Auflagen 
mit dem Ziel, unnötige Eingriffe in Natur, Landschaft und Boden 
auszuschließen sowie Schäden an archäologischen Denkmälern 
und Objekten zu vermeiden. Zur Erfassung der topographischen 
Verhältnisse des Geländes werden ergänzend Vermessungs-
arbeiten mit GPS oder traditionellen Einmessverfahren sowie 
ggf. nicht invasive geophysikalische Untersuchungen (Georadar, 
Geoelektrik, Seismik und Elektromagnetik) durchgeführt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in 
Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung werden den Eigentümern oder Nutzungs-
berechtigten die Zuwegungen zu den Untersuchungspunkten 
mitgeteilt. Die Vorarbeiten erfolgen in der Kommune Meinin-
gen im Zeitraum von 10.05.2022 bis 26.10.2022.

Regel werden sie zu Fuß durchgeführt und dauern - je nach Ziel 
der Kartierung - zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden 
pro Tag.

Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schä-
den verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden 
kommen, werden diese durch die TransnetBW GmbH bzw. 
durch die von ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsübli-
chen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonsti-
gen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme ge-
mäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungsarbeiten 
erfolgen in der Stadt Meiningen im Zeitraum von 09.05.2022 
bis 31.12.2022.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstück-
listen und den zugehörigen Planunterlagen. Diese liegen am 
Auslageort der Stadt Meiningen zur öffentlichen Einsicht aus: 
Stadt Meiningen, Bürgerbüro, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen. 
Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterla-
gen nur nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 
03693 454-545 möglich ist. Bitte beachten Sie die aktuellen Co-
ronabestimmungen in der Kommune.
Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr beauftrag-
te Firmen informieren die von den genannten Maßnahmen 
berührten Eigentümer und Nutzungsberechtigten zusätzlich 
schriftlich, sofern im Rahmen der Kartierungen temporäre Ins-
tallationen (z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) ausgebracht wer-
den.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungs-
arbeiten stehen Mitarbeitende der TransnetBW GmbH zur Ver-
fügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
transnetbw.de/suedlink

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen  
in der Kommune Meiningen
Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH plant den 
Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Ak-
tuell befindet sich SuedLink im Abschnitt D1 (Südlich Landes-
grenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thüringen/
Bayern) im Planfeststellungs-verfahren. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens sind verschiedene Vorarbeiten, 
wie z. B. Untersuchungen zum Baugrund, zu archäologischen 
Denkmälern und zu Flora und Fauna notwendig. Diese die-
nen dazu, einen konkreten Leitungsverlauf zu finden, der die 
Belange von Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berück-
sichtigt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden in den 
kommenden Monaten Baugrunduntersuchungen statt. Mithilfe 
der Untersuchungen vertiefen die Übertragungsnetzbetreiber 
ihre Kenntnisse der jeweiligen lokalen Voraussetzungen des 
Baugrunds und ermitteln u. a. wichtige Bodenkennwerte oder 
die Flurabstände wasserführender Schichten. Die gewonnenen 
Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der so-
genannten Unterlagen nach § 21 Netzausbaubeschleunigungs-
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Rippershausen

Satzungsbekanntmachung
Beschluss-Nr. 074/027/2022
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
Die Gemeinde Rippershausen erlässt gem. § 55 der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBI.  
S. 115) die vorliegende Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen.

Rippershausen, 23.02.2022

Bandemer
Bürgermeister   ~ Siegel ~

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Rippershausen  

(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung -Thür-
KO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 
2021 (GVBl. S. 115) erlässt die Gemeinde Rippershausen folgen-
de Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.129.200 €
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 342.800 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (A)

 
310 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 410 v. H.
2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 80.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Rippershausen, den 11.04.2022

Bandemer
Bürgermeister   ~Siegel~

Die Haushaltssatzung und Anlagen sind in der Stadtverwal-
tung Meiningen, Schloßplatz 1 im Zeitraum vom 25.04.2022 
bis 09.05.2022 nach vorheriger Terminvereinbarung (03693 
454 319) einsehbar.

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen Ge-
gebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen ab. Die 
Untersuchungspunkte, z.B. für Kernbohrungen, sind den Eigentü-
mern oder sonstigen Nutzungsberechtigten individuell bekannt 
gemacht worden. Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebiets 
und Vielzahl der Eigentümer und Nutzungsberechtigten wird es 
leider nicht möglich sein, jeden Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten persönlich vor dem Betreten ihrer Grundstücke bzw. 
Wege einzeln über die Zuwegungen zu informieren.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der Flurstücks-
liste und für die Zuwegungen aus der beigelegten Segmentkar-
te. Diese liegen am Auslageort der Stadtverwaltung Meiningen, 
Schlossplatz 1, 98617 Meiningen, nur nach telefonischer Termin-
vereinbarung unter 03693 454545 zur öffentlichen Einsicht aus.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Bestimmungen in der 
Kommune. Die Unterlagen liegen bis zum 26.10.2022 zur Ein-
sichtnahme aus. Mitarbeitende von TransnetBW GmbH oder 
von ihr beauftragte Firmen setzen sich mit den von den genann-
ten Maßnahmen berührten Eigentümern und Nutzungsberech-
tigten in Verbindung.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbe-
reitenden Maßnahmen stehen Mitarbeitende von TransnetBW 
GmbH zur Verfügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 380 470-1
E-Mail: suedlink@transnetbw.de

Stadt- und Ortsteil-Tour des Bürgermeisters
Im Rahmen einer Stadt- und Ortsteil-Tour 2022 sucht Bürger-
meister Fabian Giesder den direkten Kontakt zu den Bürgerin-
nen und Bürgern.
Seine diesjährige Reise beginnt am 09. Mai im Stadtteil Nord.

Bürgermeister Fabian Giesder wird in diesem Jahr im Zeitraum 
vom 09. Mai bis zum 07. Juli 2022 in 13 Etappen durch die sie-
ben Stadtteile und die sechs Ortsteile Meiningens reisen. Bür-
gerinnen und Bürger werden die Gelegenheit haben, vor Ort 
mit dem Stadtoberhaupt direkt ins Gespräch zu kommen und 
ihre konkreten Probleme und Anliegen vorzutragen.

Die erste Gelegenheit um ins Gespräch zu kommen, wird es ge-
ben am 09. Mai 2022 um 17.00 Uhr im Stadtteil Nord, Hein-
rich-Heine-Straße (Bushaltestelle).

Als weitere Termine in diesem Jahr sind geplant:
30. Mai 17.00 Uhr, Stadtteil Ost, Drachenbergstraße,

(Parkplatz Diska-Markt).
01. Juni 17.00 Uhr, Stadtteil Süd, Henneberger Straße

(Penny-Markt)
08. Juni 17.00 Uhr, Kiliansberg/Jerusalem, Am Kiliansberg

(vor WBG)
14. Juni 17.00 Uhr, Welkershausen, am Brunnen
16. Juni 17.00 Uhr, Helba, Am Anger,

Feuerwehr-Vorplatz
23. Juni 17.00 Uhr, Dreißigacker, An der Linde
28. Juni 17.00 Uhr, Wallbach, Bürgerhaus
28. Juni 18.30 Uhr, Walldorf, Kressehof
04. Juli 17.00 Uhr, Herrenstück, Oberer Panoramaweg,

Kreuzung DSD-Platz
06. Juli 17.00 Uhr, Stepfershausen, Lindenplatz
06. Juli 18.30 Uhr, Herpf, Gemeindeverwaltung
07. Juli 17.00 Uhr, Henneberg,

Gaststätte Schwarze Henne
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Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungs-
arbeiten stehen Mitarbeitende der TransnetBW GmbH zur Ver-
fügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
transnetbw.de/suedlink

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen in der 
Kommune Rippershausen
Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH plant den 
Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Ak-
tuell befindet sich SuedLink im Abschnitt D1 (Südlich Landes-
grenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thüringen/
Bayern) im Planfeststellungs-verfahren. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens sind verschiedene Vorarbeiten, 
wie z. B. Untersuchungen zum Baugrund, zu archäologischen 
Denkmälern und zu Flora und Fauna notwendig. Diese die-
nen dazu, einen konkreten Leitungsverlauf zu finden, der die 
Belange von Mensch, Natur und Umwelt bestmöglich berück-
sichtigt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden in den 
kommenden Monaten Baugrunduntersuchungen statt. Mithilfe 
der Untersuchungen vertiefen die Übertragungsnetzbetreiber 
ihre Kenntnisse der jeweiligen lokalen Voraussetzungen des 
Baugrunds und ermitteln u. a. wichtige Bodenkennwerte oder 
die Flurabstände wasserführender Schichten. Die gewonnenen 
Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der so-
genannten Unterlagen nach § 21 Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz (NABEG). Erst mit der Einreichung dieser Unterlagen 
erfolgt der Vorschlag für einen konkreten Leitungsverlauf. Mit 
den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden.

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen
Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrge-
rät (Bohrungen mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm) 
oder einem Raupenbohrgerät Bodenproben von ca. 1 Meter 
Länge bis in 20 Meter Tiefe entnommen. Die Bohrungen wer-
den an möglichst gut zugänglichen Stellen mit geringstmögli-
cher Störung der Flächennutzung erfolgen. Zeitlich parallel und 
in unmittelbarer Nähe zu den Kernbohrungen werden Druck-
sondierungen und Rammsondierungen durchgeführt. Bei den 
Drucksondierungen wird ein Messkopf an einem Gestänge 
(Durchmesser ca. 35 mm) bis zu 17 Meter, bei den Rammson-
dierungen ein Gestänge (Durchmesser ca. 50 mm) bis zu ca. 
25 Meter in den Untergrund eingebracht. Nach Abschluss der 
Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher entsprechend der ange-
troffenen Bodenschichten wieder fachgerecht verfüllt.

Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersu-
chung notwendig (Festlegung erfolgt durch den verantwortli-
chen Feuerwerker nach § 20 SprenG). Für die Ausführung der 
Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle wenige Tage Dauer zu 
erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrun-
gen (DIN EN ISO 22475-1) und Drucksondierungen oder Ramm-
sondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. Er-
gänzt werden die vorgenannten Maßnahmen an ausgewählten 
Stellen durch oberflächengeophysikalische Untersuchungen. 
Hierzu werden Messgeräte an der Geländeoberfläche händisch 
ausgelegt, um die Untergrundschichten ohne Eingriff in den Bo-
den zu untersuchen.

Für den An- und Abtransport aller für die Durchführung der Ar-
beiten erforderlichen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Mate-

SuedLink:

Ankündigung von Kartierungsarbeiten in der  
Gemeinde Rippershausen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT 
TSO GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. 
Aktuell läuft für den Abschnitt D1 von SuedLink (Südlich Landes-
grenze Hessen/Thüringen bis Südlich Landesgrenze Thüringen/
Bayern) das Planfeststellungs-verfahren. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz (NABEG) festgelegt. Im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens finden Kartierungsarbeiten statt. 
Die biologischen Kartierungen dienen der Ermittlung und Er-
weiterung der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit von Sued-
Link mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die gewonne-
nen Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der 
sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Mit den geplanten 
Untersuchungen ist keine Festlegung für einen Leitungsverlauf 
verbunden.

Umfang der Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen 
Lebenszyklen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der 
Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die 
kartiert wird und können - je nach Artengruppe - in Form von 
Begehungen, Verhören und Sichtbeobachtungen, aber auch un-
ter anderem durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- 
und Kescherfängen erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte, private und öffentliche Wege und im Ein-
zelfall Grundstücke zu betreten und / oder zu befahren. In der 
Regel werden sie zu Fuß durchgeführt und dauern - je nach Ziel 
der Kartierung - zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden 
pro Tag.

Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schä-
den verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden 
kommen, werden diese durch die TransnetBW GmbH bzw. 
durch die von ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nut-
zungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungsarbeiten erfolgen in 
der Gemeinde Rippershausen im Zeitraum von 09.05.2022 bis 
31.12.2022.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den Flurstück-
listen und den zugehörigen Planunterlagen. Diese liegen am 
Auslageort der Gemeinde Rippershausen zur öffentlichen Ein-
sicht aus: Stadt Meiningen, Bürgerbüro, Schlossplatz 1, 98617 
Meiningen. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgeleg-
ten Unterlagen nur nach telefonischer Anmeldung unter Tele-
fonnummer 03693 454-545 möglich ist. Bitte beachten Sie die 
aktuellen Coronabestimmungen in der Kommune.

Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte 
Firmen informieren die von den genannten Maßnahmen berühr-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, 
sofern im Rahmen der Kartierungen temporäre Installationen 
(z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) ausgebracht werden.
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Amtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde Untermaßfeld

Satzungsbekanntmachung
Die Untere Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schmalkal-
den-Meiningen hat am 11. März 2022 die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Untermaßfeld für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt.

Beschluss-Nr. 077/032/2022
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
Die Gemeinde Untermaßfeld erlässt gem. § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 
115) die vorliegende Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen.

Untermaßfeld, 15.02.2022

Pohland
Bürgermeister   ~ Siegel ~

Haushaltssatzung der Gemeinde Untermaßfeld  
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)  

für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) 
erlässt die Gemeinde Untermaßfeld folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.710.500 €
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 627.900 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (A)

 
271 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 130.000 € festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Untermaßfeld, 17.03.2022

Pohland  
Bürgermeister   ~ Siegel ~

Die Haushaltssatzung und Anlagen sind in der Stadtverwal-
tung Meiningen, Schloßplatz 1 im Zeitraum vom 25.04.2022 
bis 09.05.2022 nach vorheriger Terminvereinbarung (03693 
454 319) einsehbar.

rialien müssen öffentliche und private Straßen und Wege sowie 
ggf. temporäre Abstellflächen in Anspruch genommen werden. 
Die Zuwegungen zu den Untersuchungspunkten finden inner-
halb des nach §12 NABEG festgelegten 1.000 m Korridors statt. 
Die konkrete Zuwegung wird im Vorfeld mit den sonstigen Nut-
zungsberechtigten abgestimmt. Bei den Baugrunduntersuchun-
gen sind die oben beschriebenen Geräte im Einsatz, des Weite-
ren werden Mitarbeitende der ausführenden Firmen per Pkw/
Quad/Rad/Fuß unterwegs sein. Vor Ort werden Straßen, Zuwe-
gungen, Flächen und Bauwerke zur Feststellung des Ist-Zustan-
des dokumentiert. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Schäden oder 
unmittelbaren Vermögensnachteilen kommen, werden diese 
durch die TransnetBW GmbH oder die von ihr beauftragten Fir-
men entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 
3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen entschädigt.

Weitere Maßnahmen
Die Baugrunduntersuchungen werden von ökologischen, bo-
denkundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen über-
wacht. Diese sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten, 
bodenkundlichen und archäologischen Standards und Auflagen 
mit dem Ziel, unnötige Eingriffe in Natur, Landschaft und Boden 
auszuschließen sowie Schäden an archäologischen Denkmälern 
und Objekten zu vermeiden. Zur Erfassung der topographischen 
Verhältnisse des Geländes werden ergänzend Vermessungs-
arbeiten mit GPS oder traditionellen Einmessverfahren sowie 
ggf. nicht invasive geophysikalische Untersuchungen (Georadar, 
Geoelektrik, Seismik und Elektromagnetik) durchgeführt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in 
Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung werden den Eigentümern oder Nutzungs-
berechtigten die Zuwegungen zu den Untersuchungspunkten 
mitgeteilt. Die Vorarbeiten erfolgen in der Kommune Rippers-
hausen im Zeitraum von 10.05.2022 bis 26.10.2022.
Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen 
Gegebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen ab. 
Die Untersuchungspunkte, z.B. für Kernbohrungen, sind den 
Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten individuell 
bekannt gemacht worden. Aufgrund der Größe des Untersu-
chungsgebiets und Vielzahl der Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten wird es leider nicht möglich sein, jeden Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten persönlich vor dem Betreten ihrer 
Grundstücke bzw. Wege einzeln über die Zuwegungen zu infor-
mieren.
Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der Flur-
stücksliste und für die Zuwegungen aus der beigelegten Seg-
mentkarte. Diese liegen am Auslageort der Stadtverwaltung 
Rippershausen, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen, nur nach 
telefonischer Terminvereinbarung unter 03693 454545 zur öf-
fentlichen Einsicht aus.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Bestimmungen in der 
Kommune. Die Unterlagen liegen bis zum 26.10.2022 zur Ein-
sichtnahme aus. Mitarbeitende von TransnetBW GmbH oder 
von ihr beauftragte Firmen setzen sich mit den von den genann-
ten Maßnahmen berührten Eigentümern und Nutzungsberech-
tigten in Verbindung.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbe-
reitenden Maßnahmen stehen Mitarbeitende von TransnetBW 
GmbH zur Verfügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 380 470-1
E-Mail: suedlink@transnetbw.de
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ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 98617 Meinin-
gen schriftlich erhoben oder zur Niederschrift im Bürgerbüro 
der Stadtverwaltung Meiningen während der unter Punkt 1 
angegebenen allgemeinen Öffnungszeiten erklärt werden; die 
vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf 
der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis für die betref-
fende Wahl eingetragen ist oder für diese einen Wahlschein hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 22.05.2022 eine Wahlbe-
nachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwen-
dungen gegen das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr 
zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der oben genannten Kom-
munalwahl im Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1.ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter oder
5.2.ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt 
wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 10.06.2022 bis 18.00 Uhr, 
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 
1, 98617 Meiningen mündlich oder schriftlich beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durch Online-Wahlscheinantrag, 
E-Mail (wahlen@stadtmeiningen.de), Telefax (03693 45 45 99) 
oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzuläs-
sig.

Bei persönlicher Antragstellung kann von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht werden, die Briefwahl während der allgemei-
nen Öffnungszeiten (siehe unter Punkt 1) und am Freitag, dem 
10.06.2022, bis 18.00 Uhr, gleich an Ort und Stelle im Bürgerbü-
ro der Stadtverwaltung Meiningen auszuüben.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
11.06.2022, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter Punkt 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der Wahl zum ehrenamtlichen Bürger-
meister am 12.06.2022 kein Bewerber mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält, findet am zweiten Sonntag nach 
der Wahl, am 26.06.2022, eine Stichwahl statt. Stimmberech-
tigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimm-

Der Wahlleiter der Gemeinde Untermaß-
feld macht öffentlich bekannt:

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses

für die Gemeinde Untermaßfeld
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemein-
de Untermaßfeld findet am Dienstag, dem 10. Mai 2022 
um 18.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Untermaßfeld, 
Teichstraße 5a in 98617 Untermaßfeld statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Untermaß-
feld am 12. Juni 2022 sowie Beschlussfassung über ihre Zu-
lassung.

Die Sitzung ist öffentlich, jeder hat Zutritt zu dieser Sitzung.

Sofern Einwendungen gegen die Nichtzulassung eines Wahl-
vorschlags durch betroffene Parteien, Wählergruppen oder 
Einzelbewerber erhoben werden, wird diese Sitzung des 
Wahlausschusses am Dienstag, dem 17. Mai 2022 um 18.30 
Uhr an gleicher Stelle wiederholt und nochmalig über ganz 
oder teilweise für ungültig erklärte Wahlvorschläge be-
schlossen.

Untermaßfeld, den 11.04.2022
gez. Rolf Pohland
Wahlleiter
Gemeinde Untermaßfeld

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Kommunalwahlen am 12.06.2022
1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahlen des ehrenamtlichen Bür-
germeisters der Gemeinde Untermaßfeld am 12.06.2022 in der 
Gemeinde Untermaßfeld wird in der Zeit vom 23.05.2022 bis 
27.05.2022 während der allgemeinen Öffnungszeiten des Bür-
gerbüros der Stadtverwaltung Meiningen

montags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 15.00Uhr
dienstags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr
mittwochs 8.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags 8.00 bis 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
und jeden
1. Samstag im Monat

 
9.00 bis 13.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, 98617 Mei-
ningen für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssper-
re nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 23.05.2022 bis 
27.05.2022 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
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Ende des amtlichen Teils

berechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimm-
recht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 12.06.2022 einen Wahlschein 
erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein 
für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können bereits vor der Wahl am 12.06.2022 einen Wahl-
schein für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stich-
wahl können bis zum 24.06.2022 bis 18.00 Uhr bei der gleichen 
Stelle unter den gleichen Bedingungen wie bei der ersten Wahl 
am 12.06.2022 beantragt werden (siehe Punkt 6).

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum 25.06.2022, bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-

berechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift 

der Stadtverwaltung Meiningen, die Nummer des Stimm-
bezirkes und die Nummer des Wahlscheins angegeben ist, 
sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlbe-
rechtigten an die Anschrift seiner Hauptwohnung übersandt, 
soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift oder die Ab-
holung der Unterlagen ergibt, Postsendungen werden von der 
Stadtverwaltung Meiningen frei gemacht.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
oben genannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 
12.06.2022 bis 18.00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag 
der Stichwahl, dem 26.06.2022 bis 18.00 Uhr eingeht. Ein 
Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl können Sie auch dem 
Merkblatt für die Briefwahl entnehmen.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Untermaßfeld, den 11.04.2022
gez. Rolf Pohland
Wahlleiter
Gemeinde Untermaßfeld


